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Der Gewinnfreibetrag steht allen natürlichen Personen 
zu, die betriebliche Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft, selbstständiger Arbeit sowie Gewerbebetrieb 
haben. Generell ausgenommen sind außerbetrieb-
liche Einkünfte, wie etwa Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung.

Gewinne investieren  
und doppelt profitieren
Als Freiberufler profitieren Sie vom KMU-Förderungsgesetz, das einen Teil Ihres 
Unternehmensgewinns steuerfrei stellt – sofern Sie ihn entsprechend investieren.

Wie hoch ist der Freibetrag?
Der Gewinnfreibetrag wurde auf 13 % der Bemessungs-
grundlage (d. h. Ihres Gewinns) angehoben und ist mit 
100.000 Euro pro Veranlagungsjahr begrenzt. Bitte be-
achten Sie, dass es einen Grundfreibetrag gibt.

Welche Investitionen sind steuerwirksam? 
Liegt Ihr Gewinn über dem Grundfreibetrag von 30.000 
Euro, so können Sie den Gewinnfreibetrag nur dann gel-
tend machen, wenn Sie bestimmte Investitionen tätigen 
– entweder in bestimmte geförderte Wirtschaftsgüter 
(mindestens vier Jahre Nutzungsdauer) oder in begün- 
stigte Wertpapiere. Welche Wertpapiere geeignet sind, 
zeigt Ihnen gern Ihr Kundenbetreuer in einer Erste-Filia-
le oder Sparkasse in Ihrer Nähe.

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Angaben sind unverbindlich. Bitte beachten Sie:  
Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt neben den geschilderten Chancen auch Risiken.
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Mit dem Jahreswechsel kommt es in der Steiermark zu 
einem Wechsel in der Kammerführung. Landespräsi-

dent Karl Wascher übergibt an seine Stellvertreterin Michaela  
 Christiner. Ich möchte mich bei Karl Wascher herzlich für sei-
nen engagierten Einsatz bedanken. Michaela Christiner hat an-
lässlich ihrer Bestellung betont, für Kontinuität zu sorgen und 
fraktionsübergreifend für alle Kolleginnen und Kollegen da sein 
zu wollen. Ich weiß die steirische Landesorganisation in guten 
Händen. Unterstützt wird Christiner durch Friedrich Möstl. 
Ich wünsche dem Team alles Gute und viel Erfolg.

Überzeugungsarbeit
Das KWT-Präsidium hat in den letzten Monaten zwei wichtige 
Antrittsbesuche absolviert, den einen bei Frau Bundesministe-
rin Beatrix Karl, den anderen bei Frau 
Bundesministerin Maria Fekter. Im 
Justizministerium wurden die Themen 
automationsunterstützte Zwangsstraf-
verfügungen, Vertretungsbefugnis im 
Verwaltungsstrafrecht in Angelegen-
heiten der Sozialversicherung und 
Vereinheitlichung der Vorgehensweise 
der Firmenbuchgerichte angespro-
chen. Im Finanzministerium standen 
die kurzen Fristen bei der Gesetzes-
begutachtung, Rechtsunsicherheiten 
bei der Selbstanzeige bei USt-Nachzahlungen, die Anwendung 
des Verkürzungszuschlags und das Advanced Ruling auf der 
Tagesordnung. Besonders wichtig war mir die Aussprache mit 
Frau BM Fekter in Sachen Finanzpolizei und härtere Gangart 
der Finanzbehörden. Wir sind von ihr dabei in unserer Absicht 
bestärkt worden, die notwendigen Verbesserungen in der an sich 
guten Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden in Form eines 
Wahrnehmungsberichts aufzuzeigen. Frau BM Fekter hat uns 
versichert, dass sie darin keineswegs eine Vernaderungsaktion 
sieht, sondern das Bemühen um die Verbesserung der Koopera-
tion im Sinne des von den Finanzbehörden selbst propagierten 
Fair Play. Selbstverständlich stand auch das Verhältnis zu den 
Bilanzbuchhaltern auf den Tagesordnungen. Wir haben einmal 
mehr unsere Argumente dargelegt. Die Entscheidung über die 
Befugnisse liegt bei der Politik und wir können nur hoffen, dass 
sich die Vernunft durchsetzt und ein Parallelberuf vermieden 
wird. Im Zuge der politischen Diskussion zeichnet sich ab, 
dass die Chance auf eine Entscheidung der Bibu-Frage in zwei 

Schritten, nämlich zuerst die Kammerzugehörigkeit und dann 
die Befugnisfrage, nicht sehr groß ist. Es ist damit zu rechnen, 
dass sich die Politik mit beiden Fragen gleichzeitig beschäfti-
gen wird. Kurz zur Sprache kamen auch die Bestrebungen der 
WKO zur Bildung von interdisziplinären Gesellschaften. Dazu 
gab es auf Einladung des Wirtschaftsministeriums eine Ausspra-
che zwischen Vertretern der WKO und der Kammern der Frei-
en Berufe, bei der die Freien Berufe der Idee eher zurückhaltend 
gegenüberstanden. Die Notwendigkeit der interdisziplinären 
Gesellschaften mit Gewerbetreibenden wird von uns am Markt 
nicht gesehen. Die KWT ist ebenfalls dieser Meinung und ver-
tritt den Standpunkt, dass die vielen berufsrechtlichen Schwie-
rigkeiten die möglichen Vorteile bei weitem überwiegen.

Unabhängig von diesen Entscheidungen hat sich der Berufs-
gruppenausschuss der Steuerberater 
auf Initiative von Landespräsidentin 
Maria Kwasnitzka mit Zukunftsper-
spektiven beschäftigt. Landespräsident 
Peter Katschnig hat dem Vorstand 
berichtet und die Diskussion soll auf 
Landesebene fortgesetzt werden. Es ist 
noch zu früh, um auf Details einzuge-
hen, ein Thema halte ich schon jetzt 
für diskussionswürdig: Wie zeitgemäß 
ist die Steuerberaterausbildung und 
-prüfung? Spiegeln sich darin moder-

ne wirtschaftliche Anforderungen und unser Anspruch, auch 
betriebswirtschaftliche Berater zu sein, ausreichend wider? Ich 
glaube, wir müssen in punkto Praxisrelevanz und Modernisie-
rung wieder aktiver werden.

Am Kammertag Anfang November durfte ich über die 
trotz aller Befugnisdiskussionen insgesamt zufriedenstellende 
wirtschaftliche Entwicklung des Berufsstandes berichten. Un-
sere Klienten brauchen uns, besonders in der Krise. Die Auf-
rechterhaltung des hohen Niveaus der Leistungen der Steuer-
berater ist für mich der Garant, dass wir unsere Chancen am 
Markt wahren können. Bei meinen Kolleginnen und Kollegen 
im Präsidium, im Vorstand und im Kammertag möchte ich 
mich an dieser Stelle sehr herzlich für die gute Zusammenar-
beit im zu Ende gehenden Jahr bedanken, die auch über die 
Fraktionsgrenzen hinaus funktioniert hat, und werte das als 
Zeichen dafür, dass unser Berufsstand in den wichtigen Fragen 
zusammensteht und die gemeinsamen Interessen in den Vor-
dergrund stellt. 

Zusammenarbeit über  
Fraktionsgrenzen hinweg

KLAUS HÜBNER über zwei wichtige Antrittsbesuche 
im Justiz- und im Finanzministerium.

Wie zeitgemäß ist die  
Steuerberaterausbildung 

und -prüfung? Spiegeln sich 
darin moderne wirtschaftliche 

Anforderungen und unser 
Anspruch auch Berater zu 
sein ausreichend wider?
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Der Wiener Immobilienmarkt zählt zu den attraktivsten Europas und 
die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist weiterhin groß.
Davon können Anleger profitieren, die über das Hausherren-Modell 
in Kommerz-Immobilien von Wienwert investieren.

Projekt 1100 Wien, Troststraße 49 Projekt 1070 Wien, Kaiserstraße 26

Um Häuser besser anlegen

Aktuelle Projekte: 1070, Kaiserstraße 26 

und 1100, Troststraße 49

Beide Projekte sind von WIENWERT 

sorgfältig ausgewählte Kommerz-Immobilien 

in attraktiven Wohnlagen. Der Ankauf der 

Wohnungseigentumspakete erfolgt in beiden 

Objekten zu einem sehr günstigen Paket-

preis. Die Immobilien werden hochwertig 

saniert, die Dachgeschoße aus-, Lifte 

eingebaut. Baugenehmigungen für beide 

Objekte liegen bereits vor. Nach erfolgter 

Sanierung werden die Wohnungen über 

WIENWERT als Vorsorgewohnungen an 

vorgemerkte Investoren verkauft.

Steuerliche Betrachtung

 einheitliche und gesonderte Feststellung 

der Einkünfte gemäß § 188 BAO  

ben Rechnung (Jahresumsatz unter EUR 

700.000)  

 Wohnungszukäufe gelten als sofortige  

Ausgabe 

 Wohnungsabverkäufe gelten als Einnahme 

 im Zeitpunkt der Vereinnahmung des  

Kaufpreises 

Kommanditisten im Verhältnis ihrer 

Anteile zugewiesen 

erforderlich 

Gesamt angekauft werden 
26 Wohnungseigentums-
objekte mit einer Gesamt-
nutzfl äche von 1.775 m2, 
davon 1.058 m2 im Projekt 
Kaiserstraße und 717 m2 
im Projekt Troststraße.

Roman Steiger 

r.steiger@wienwert.at

Wienwert Immobilien Finanz AG

www.hausherrenmodell.at

Fordern Sie Ihr persönliches Expose an:
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Trotz aller Befugnisdiskussionen konnten wir am 
Kammertag Anfang November über die Entwick-

lung unseres Berufsstandes positiv bilanzieren. Das ist 
deshalb so wichtig, weil das die Basis für eine qualität-
volle Marktpositionierung unserer Branche ist. Um unser 
hochwertiges Angebot weiterhin garantieren zu können, 
ist es wichtig, dass wir uns noch mehr als bisher mit un-
seren Zukunftsperspektiven auseinandersetzen. Konkret 
heißt das: mit den zunehmend immer komplexer wer-
denden wirtschaftlichen Anforderungen an uns. In die-
sem Zusammenhang ist mir eine Frage besonders wich-
tig: Wie zeitgemäß die Ausbildung zum Steuerberater 
heute noch ist und inwiefern gibt es hier Verbesserungs-
potenzial? Damit werde ich mich ausgiebig beschäftigen. 

Wie sehr uns die jungen Kolleginnen und Kollegen am 
Herzen liegen, sehen Sie an den beiden Rubriken „Junge 
ÖGWT“ und „Berufsanwärter“. Klaus Gaedke berich-
tet uns vom Berufsanwärter-Tag 2011 aus der Steiermark 
(Seite 26) und Julia Löffelmann beschreibt ihren Spagat 
zwischen Familie und Beruf auf dem steinigen Weg zur 
Steuerberaterin (Seite 30).

Dass unser Berufsfeld sich zunehmend komplex ge-
staltet, beweist die aktuelle Schwerpunkt-Geschichte. Der 
Kollege Hubert W. Fuchs hat für Sie alle steuerlichen Neu-
erungen 2011/2012 zusammengetragen. Lesen Sie ab Seite 
10. Als nicht weniger kompliziert sieht Steuerexperte Karl 
E. Bruckner das Budgetbegleitgesetz 2011. Lösen Sie mit 
ihm diese, wie er es nennt, Denksportaufgabe (Seite 33). 

Weniger zum Denken als vielmehr zum Schmunzeln 
ist eine neue Rubrik, die wir Ihnen in der aktuellen Persal-
do zum ersten Mal präsentieren: Ein Fragebogen mit „15 
Fragen zum Steuerberater“ soll uns auf nette Art und Wei-
se da und dort den Spiegel vorhalten. Lacher sind beim 
ersten Mal garantiert, denn beantwortet hat die Fragen 
der Kabarettist Michael Niavarani.

In diesem Sinn bleibt mir noch, Ihnen eine hoffentlich 
frohe Vorweihnachtszeit zu wünschen! Ein besinnliches 
Fest und einen guten Start ins Neue Jahr 2012!

Herzlichst,
Ihr Klaus Hübner
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in die Zukunft
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Personalberatung 
PRAXIS. Die ÖGWT-Personaltagung am 
17. Jänner 2012 in Wien

Welche Änderungen sind 2012 bei der Lohnsteuer,  
Sozialversicherung und dem Arbeitsrecht von 

Dienstnehmern zu berücksichtigen? Welche Neuerungen 
sind beim Geschäftsführer zu erwarten? Welche Ände-
rungen sind im Bereich des § 67 EStG 1988 im Zusam-
menhang mit der BUAK zu beachten?

Wie können Sie Abgaben bei gesunden Mitarbeitern 
sparen? Welche Beratungstipps gibt es zur betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge? Was ist bei einem Homeoffice alles 
zu berücksichtigen? Hier erhalten Sie Abrechnungstipps 
zur Kündigungsentschädigung. Ziel der Veranstaltung 
ist es, Personalberatung und Gehaltsabrechnungen durch 
Praktiker zu vermitteln. Die Veranstaltung findet am  
17. Jänner in Wien im Renaissance Hotel statt. Die 
ÖGWT lädt alle KollegInnen, die in der Personalberatung 
und -verrechnung tätig sind, herzlich ein! Die detaillierte 
Einladung finden Sie auf der ÖGWT-Homepage unter 
www.oegwt.at. Melden Sie sich gleich unter sekretariat@
oegwt.at an. Es lohnt sich!

 

Hohe Qualität 
PRAXIS. Hohe Qualität bei der Erstel-
lung der Jahresabschlüsse. Mit dem 
Arbeitsbehelf Bilanzierungscheckliste.

Auch zu Beginn des kommenden Jahres schickt 
die ÖGWT ihren Mitgliedern den aktuali-

sierten Arbeitsbehelf Bilanzierungscheckliste 2012 
zur Erstellung der aktuellen Bilanz, G&V und der 
Mehr-Weniger-Rechnung kostenlos zu. Wer damit 
bereits gearbeitet hat, freut sich sicher schon auf die neue Version. Wenn Sie die 
Checkliste noch nicht kennen, probieren Sie sie einfach aus. Die Checkliste wird 
jährlich von Experten überarbeitet und berücksichtigt alle aktuellen gesetzlichen 
Vorschriften für die Jahresabschlussarbeiten. So kann gewährleistet werden, dass 
die Abschlussarbeiten auf qualitativ hochwertigem Niveau bleiben. Die ÖGWT 
wünscht viel Freude mit dem Arbeitsbehelf. Weitere Exemplare können zum 
Stückpreis von EUR 5, – + Versandspesen im ÖGWT-Sekretariat unter 01/315 
45 45 oder per E-Mail: service@oegwt.at erworben werden.  

Fortbildung für 
Steuerberater
SERVICE. Mitunternehmerschaften 

Wann macht eine 
Mitunternehmer-

schaft steuerlich Sinn? 
Wie wird das Eigenkapital 
einer kapitalistischen/einer 
nicht kapitalistischen Ge-
sellschaft bilanziert? Wie 
sind die Rechtsgeschäfte 
zwischen Gesellschaft und 
Gesellschafter in der Bi-
lanz abzubilden? Wie sieht die Sozialversicherung bei den 
einzelnen Gesellschaftern aus? Was passiert bei Änderung 
der Gesellschaftsverhältnisse? Fragen, die die Klienten 
immer wieder stellen. Beim Intensivseminar erhalten Sie 
die Antworten dazu. Nehmen Sie sich ein verlängertes 
Wochenende Zeit und fahren Sie in die Obersteiermark, 
genießen Sie die Natur dort ein bisschen und holen Sie 
sich alle praktischen Tipps im Bereich der Steuern und 
Sozialversicherung zu den Mitunternehmerschaften.  
Infos: Sabine Kosterski, Tel. 0664/12 77 955 oder unter 
www.oegwt.at. Das Intensivseminar in Schloss Pichlarn 
findet vom 1.–2. März 2012 statt. 
Nutzen Sie den Frühbucherbonus bis 1. Februar 2012 
von 10%. Wir freuen uns auf Sie! 
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ARBEITSBEHELF
BILANZIERUNG 
CHECKLISTE 2012
ZUR ERSTELLUNG DER

 BILANZ
 GUV
 MEHR-WENIGER-RECHNUNG

8. Auflage

FRÜH-
BUCHER-
BONUS 

BIS 1. FEBRUAR 2012
10%

Alle Jahre wieder. 

       Frohe   
Weihnachten! 

Die ÖGWT bedankt sich herzlich 
bei ihren Mitgliedern und wünscht 

allen Kolleginnen und Kollegen 
ein frohes Fest und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr 2012! 
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Alles Gute
KOLLEGEN. Die ÖGWT gratuliert
herzlich zum Geburtstag!

Johanna Hirtzberger – 30 Jahre. Für die 
Niederösterreicherin stand am 15. August 
der 30. Geburtstag an. Fit hält sie sich durch 
Rudern, Schwimmen und Skifahren. Sie geht 
auch gerne zum Heurigen. Ihre Hobbys sind 
Volkstanz, die steirische Harmonika und 
Reisen. Die ÖGWT gratuliert herzlich.
 
Maria Brauner – 40 Jahre. Die Wiene-
rin feiert am 10. Dezember den 40er. Ihre 
Leidenschaft gilt Aufbau und Betreuung von 
beraterservice.at. Energien holt sie sich beim 
Laufen, Kochen, Schifahren und bei ihren 
Zwillingsbuben. Alles Gute von der ÖGWT! 

Martin Grassauer – 50 Jahre. Der Ober-
österreicher beging am 31. Oktober den runden 
50er. Seine Passion ist das Singen im Collegium 
Vocale Kapfenberg. Sonst trifft er sich im Kreise 
seiner Familie, pflegt den Heimgarten, liest oder 
reist. Die ÖGWT gratuliert herzlich. 

Dietmar Schatz – 50 Jahre. Der Tiroler 
feierte am 5. November seinen 50. Geburtstag. 
Fit hält er sich mit Fußball, Tennis, Laufen, 
Mountainbiken und Schifahren. Erholung 
findet er bei seiner Frau und den elfjährigen 
Zwillingen und beim Lesen zum Thema Mit-
telalter. Die ÖGWT gratuliert herzlich. 

Johann Nigisch – 60 Jahre. Der Wiener 
feierte am 18. Oktober seinen 60er. Er ist 
mit Freude Steuerberater. Für die Work-Life-
Balance ist er begeisterter Ehemann, Vater von 
vier Kindern und Opa von zwei Mädchen. Die 
Staatsoper genießt er als Statist. Weitere Hob-
bys: Tanzen und Wetterkunde. Alles Gute! 

Erich Pedit – 60 Jahre. Auch der Tiroler 
feierte am 8. November den 60. Geburts-
tag. Seine Passion sind Oldtimer: Sammeln, 
Restaurieren, Reisen und das Mitgestalten als 
Funktionär im Oldtimerclub Innsbruck. Die 
ÖGWT gratuliert herzlich. 

Gerd Teuchmann – 70 Jahre. Für den 
Gumpoldskirchner stand am 26. November 
sein 70. Geburtstag an. Seine Freizeit verbringt 
er mit Chorgesang, Lesen, Konzertbesuchen, 
Schwimmen, Radwandern und Skifahren. Die 
ÖGWT gratuliert sehr herzlich. 

Herzlichen Glückwunsch!
KOLLEGEN. Die ÖGWT gratuliert zum Berufsjubiläum!
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Dietlinde Leucht. Die Salzburgerin 
feiert am 19. Dezember ihr 10-jähriges 
Berufsjubiläum. Ausgleich findet sie im 
Yoga. Sie liest auch gern klassische und 
moderne Literatur und unternimmt 
Spaziergänge mit ihrem Hund „Lord“, 
einem Flat Coated Retriever. Die 
ÖGWT gratuliert herzlich.

Beatrix Winter. Für 
die Wienerin steht 
am 10. Dezember ihr 
10-jähriges Berufsjubi-
läum an. Wichtig sind 
für sie ihr Mann und 
ihre Kinder. Sie liebt 

das Kochen und die Austria Wien. Die 
ÖGWT wünscht alles Gute.

Edith Leidenfrost. 
Die Niederöster-
reicherin feierte am 
12. November das 
10-jähriges Berufsjubi-
läum. Ausgiebig Zeit 
nimmt sie sich für die 

Linedance-Gruppe „Hot Kick´s” in 
Pulkau. Die ÖGWT gratuliert. 

Eva Kroc. Die 
Grazerin feiert am  
10. Dezember ihr 
10-jähriges Berufsju-
biläum. Neben Fachli-
teratur liest auch Sach-
bücher zu spirituellen 

Themen und Persönlichkeitsbildung. 
Sie reist viel in ferne Länder. Fit hält sie 
sich mit Tanzen, Meditation und Yoga. 
Die ÖGWT gratuliert herzlich. 

Gernot Benesch. 
Auch für den Kremser 
stand am 9. Okto-
ber sein 10-jähriges 
Berufsjubiläum an. Er 
genießt seine Freizeit 
mit seiner Frau und 

den beiden Kindern und urlaubt gerne 
in der Wachau, im Waldviertel, im 
Burgenland oder in Wien. Die ÖGWT 
wünscht alles Gute. 

Martina Heidinger. 
Die Wienerin feiert 
am 18. Dezember ihr 
20-jähriges Berufs-
jubiläum. In ihrer 
Freizeit betreibt sie 
gerne Sport und geht 

gern ins Kino. Viel Zeit verbringt  
sie mit ihren Töchtern. Ihr Interesse 
für Südamerika hat sie motiviert, 
Spanisch zu lernen. Die ÖGWT 
gratuliert herzlich.

Manfred Müllner. 
Der Linzer feiert am 
15. Dezember sein 
30-jähriges Berufsju-
biläum. Fit bleibt er 
mit Tennis, Lang-
laufen und Besichti-

gungsreisen. Seit 30 Jahren ist er als 
Vizepräsidenten des Oberösterrei-
chischen Tischtennisverbandes tätig. 
Die ÖGWT gratuliert herzlich. 

Johann Aschauer. 
Der Leondinger 
begeht am 23. De-
zember sein 30-jäh-
riges Berufsjubiläum. 
In Schweden, wo 
er arbeitete, kam er 

mit dem Steuerrecht in Kontakt, das 
ihn seither nicht mehr losgelassen 
hat. Seine Hobbys sind Tanzen und 
Wandern, etwa auf dem Hochlecken 
bei Altmünster und dem Schafberg. 
Die ÖGWT gratuliert herzlich. 

Heinz Stürzlinger. 
Der Oberösterreicher 
feiert am 15. Dezem-
ber sein 40-jähriges 
Berufsjubiläum. 
Nach der Firmen-
übergabe an seinen 

Sohn genießt er jetzt das Reisen und 
Segeln. Die Ferien verbringt er gern 
am Attersee mit Gattin und den vier 
Enkelkindern. Auf seinen Reisen freut 
er sich immer auf die RZL-Treffen. Die 
ÖGWT gratuliert herzlich. 
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9. ifa Golf-Trophy für Steuerberater
26. - 27. August 2011 im Golfclub Bad Waltersdorf

Die diesjährige ifa Golf-Trophy wurde an einem traum-

haften Sommertag im Golfclub Bad Waltersdorf ausge-

tragen. Die 97 Teilnehmer erbrachten bei dem vorga-

bewirksames Stableford-Turnier ausgezeichnete

Leistungen. Die Nichtgolfer wurden bei einem zwei-

stündigen Golfschnupperkurs mit anschließendem

Puttingturnier für den Golfsport begeistert. Das 

wunderschöne Wetter und das außergewöhnliche

Ambiente in der Thermenregion Steiermark trugen zu

der sehr guten Stimmung bei der Abendveranstaltung

im Falkensteiner Hotel & Spa bei. Dabei überreichten

die ifa-Vorstände Mag. Bernd Huber und Mag.

Ferdinand Lechner den stolzen Gewinnern die Preise.

Bei der im Anschluss an die Siegerehrung stattfinden-

den Verlosung durfte sich Herr Gert Sommerauer über

eine Golfreise für 2 Personen nach Gran Canaria 

freuen.

Drivingrange

Mag. Julius Stagel, Mag. Johannes Mörtl, KR Mag.

Wolfgang Stabauer MBA, Mag. Dr. Günther Barzal

Mag. Josef Ischepp LL.M.

Franz X. Priester, Mag. Gerhard Writzmann, 

Mag. Ferdinand Lechner

Dr. Elisabeth Kölblinger-Engelmann (Mitte)

Gewinnerin Damen Brutto

Gert Sommerauer (Mitte) Gewinner der Golfreise für

2 Personen nach Gran Canaria

Mag. Elisabeth Wanik

Mag. Klaus Hübner

Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D:

1. MMag. Rudolf Weiermayer 1. Franz X. Priester 1. Sonja Allitsch 1. Sonja Haingartner

2. Alfred Dunst 2. Mag. Herbert Hangelmann 2. Hubert Gaun 2. Gerhard Haingartner

3. Mag. Lukas Mittlböck 3. Mag. Johannes Mörtl 3. Mag. Dr. Günther Barzal 3. Angelika Pedevilla

Longest Drive Damen: Nearest to the Pin Damen: Brutto Damen:

Claudia Hafner Irene Wurmitzer Dr. Elisabeth Kölblinger-Engelmann

Longest Drive Herren: Nearest to the Pin Herren: Brutto Herren:

Mag. Klaus Kojnek Alfred Dunst Mag. Philip Chlupacek

Schnuppergolfkurs Puttingturnier Damen: Puttingturnier Herren:

Mag. Christine Schenk Mag. Wolfgang Schenk
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Im November liegt milchiger Nebel über Wien. Vom  
24. Stockwerk des Handelsgerichts in der Marxergasse 

sieht die Stadt geheimnisvoll aus. Das Büro des Präsidenten 
Peter Hadler liegt sogar noch höher als der Kran, der am 
Bau des neuen Bahnhofs Wien-Mitte seinen Schwenkarm 
über die Baustelle hin- und herfährt. „Dort unten wird si-
cher auch Arbeit für uns anfallen“, sagt Hadler, der weiß, 
dass heutezutage bei jedem größeren Bauverfahren Causen 
für die Gerichte produziert werden. Hadler beobachtet den 
gesellschaftlichen Wandel über die Fälle, die auf seinem 
Schreibtisch landen. Er liebt seinen Beruf, vor allem die 
Unabhängigkeit, und obwohl er mittlerweile viele Verwal-
tungsaufgaben innehat, ist ihm das Verhandeln immer noch 
wichtig – „um den Kontakt zur Realität nicht zu verlieren“, 
wie er sagt. Momentan, erzählt er, ist das Handelsgericht 
mit einer Flut von Anlageprozessen konfrontiert, „Leute, die 
Geld investiert und verloren haben, wollen es sich zurück-
erkämpfen – das ist derzeit unser Alltag“, erzählt er. Dass 
die Akten für Prozesse immer dicker und Verfahren immer 
spezialisierter werden, fordert das Rechtssystem.

Peter Hadler kennt es aus verschiedenen Perspektiven, 
obwohl er ursprünglich mit Gesetzen eigentlich nicht so viel 
zu tun haben wollte. Geboren 1962 im steirischen Leoben 
wuchs der Sohn eines Anwalts in Voitsberg in der West-
steiermark auf. Das neusprachliche Gymnasium in Köflach 
absolvierte er bravourös und mit Freude, entdeckte dort sei-
ne Liebe zu Mathematik und Darstellender Geometrie und 
entschied sich nach der Matura für ein Doppelstudium: 
Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur plus Rechtswis-
senschaften in Graz. Die Liebe zur Technik pflegte er auch 
bei seinen Sommerjobs, die ihm sein Onkel in England, ein 
Stuntman, verschaffte. Er vermittelte seinem Neffen Jahr 
für Jahr einen Arbeitsplatz in einer englischen Autowerk-
stätte, die Oldtimer unter anderem auch für James Bond-
Filme präparierte – „es war ein Traumjob und gut für mein 
Englisch“. Auf der Uni sollte sich allerdings die Juristerei 
durchsetzen. Als er ein Angebot bekam, als Assistent am 
Institut für Zivilprozessordnung zu arbeiten, zog er das Jus-
studium in Mindestzeit durch, Maschinenbau hat er dann 
nicht mehr beendet.

1985 begann er dem Vater zuliebe in dessen Kanzlei in 
Voitsberg zu arbeiten. Rückblickend lernte er viel dort, weil 
„Rechtsanwälte am Land ja alles machen“. 1991 hatte er 
die Anwaltsprüfung in der Tasche. Doch irgendwie behagte 

ihm die vorgezeichnete 
Zukunft als Nachfolger 
seines Vaters nicht. Dem 
reinen Zufall und einer 
freien Planstelle für Rich-
teramtsanwärter ist sein 
beruflicher Seitenwechsel 
zu verdanken. Als er als 
Richter in Leibnitz zu ar-
beiten begann, wusste er, 
dass er seine berufliche 
Bestimmung gefunden 
hatte. Im selben Jahr hei-
ratete er seine langjährige Freundin aus Studienzeiten, die 
mittlerweile als Lehrerin für Französisch und Geschichte 
arbeitete.

Die beiden blieben nicht lange in der Steiermark, 
denn Hadler bekam die Möglichkeit, als Abteilungsleiter 
im  Justizministerium zu beginnen. Er griff zu, bewährte 
sich und wurde schließlich auf Vorschlag des damaligen 
 Sektionschefs Otto Oberhammer zum Sekretär von Justiz-
minister Nikolaus Michalek bestellt. Beide Männer prägten 
Hadler. Ersterer durch seinen Mut, sein taktisch kluges Vor-
gehen und sein gutes Gedächtnis, letzterer durch seine akri-
bische Art, sich vorzubereiten, seinen Fleiß und seine Bereit-
schaft, anderen immer zuzuhören. 1997 kam das Angebot 
nach Brüssel. Zwei Jahre lang lernte er die EU von innen 
her kennen und vertrat Österreich in den Arbeitsgruppen. 
Doch nach zwei Jahren kehrte er vorzeitig zurück, um als 
Leiter der Präsidialabteilung I die Nachfolge Oberhammers 
zu übernehmen. Das hat er gut zehn Jahre lang gemacht, bis 
er schließlich 2010 sein jetziges Amt übernahm. Er ist froh, 
wieder Verhandlungen führen zu können.

Längst ist der Steirer Peter Hadler zum Wahlwiener ge-
worden, läuft täglich durch den siebten Bezirk in den Burg-
garten („der egoistische Teil meines Morgens“). Er hat die 
Stadt nicht zuletzt auch durch seine heute zehnjährige Toch-
ter Victoria erobert, derzeit besucht die ganze Familie gerne 
und oft das Kinderprogramm der diversen Theater. So richtig 
zum Ausspannen kommt Peter Hadler aber eher am Wochen-
ende im Ferienhaus in Münchendorf, und manchmal, nach-
dem er zwei Stunden durch die Landschaft gelaufen ist, 
nimmt er seine Gitarre und spielt Jazz, eine Musikrichtung, 
die er besonders mag.  

Peter Hadler, 
Präsident des 
Handelsgerichts 
Wien

Durch und durch richterlich 
PORTRÄT. Peter Hadler, Präsident des Handelsgerichts Wien, kennt das österreichische 
Rechtssystem aus vielen Perspektiven. Die Unabhängigkeit des Richterberufs schätzt der 
gebürtige Steirer am meisten. Von Karin Pollack
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Das Steuerjahr 2011 wurde durch folgende Gesetze 
geprägt:

 Budgetbegleitgesetz 2011 (BGBl. I 2010/111)
 Abgabenänderungsgesetz 2011 (BGBl. I 2011/76)
 Investmentfondsgesetz 2011 etc. (BGBl. I 2011/77)

Weiters wurden die folgenden neuen Verordnungen bzw. Ver-
ordnungsänderungen verlautbart:

 Änderung der LuF-PauschVO 2011 (BGBl. II 2011/4)
 Vierte Änderung der FOnErklV (BGBl. II 2011/81)
 Vierte Änderung der FOnV 2006 (BGBl. II 2011/82)
 Änderung der Lohnkontenverordnung 2006 (BGBl. II 
2011/92)

 GebG-ValV 2011 (BGBl. II 2011/191)
 VO betreffend KESt-Behandlung von Kapitalmaßnahmen 
(Kapitalmaßnahmen-VO) (BGBl. II 2011/322)

 VO über Ableitung der Anschaffungskosten bei Wert-

papieren vom gemeinen Wert (WP-Anschaffungs kosten-
VO) (BGBl. II 2011/323)

Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen im Steuer-
recht für 2011/2012, insbesondere auf Grund des Abgabenän-
derungsgesetzes 2011 und des (in Begutachtung befindlichen) 
Budgetbegleitgesetzes 2012 (Stand: Regierungsvorlage) zusam-
mengefasst. Weitere steuerliche Infos/Details können Sie dem 
beiliegenden Arbeitsbehelf entnehmen; darüber hinaus enthält 
der Arbeitsbehelf nützliche Übersichten zum Soziaversiche-
rungsrecht, welche Dr. Stefan Steiger zusammengefasst hat.

1. EStG
Auslandsmontagen (§ 3 Abs. 1 Z 10 EStG)
Die mit dem BBG 2011 geschaffene und für 2011 und 2012 
befristete Übergangsregelung für die Steuerbefreiung von „Aus-
landsmontagen“ wird ab 1.1.2012 durch eine Dauerregelung 
abgelöst (AbgÄG 2011).

STEUERGESETZE. Welche steuerlichen Neuerungen 
auf uns zukommen. Von Hubert W. Fuchs
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Spenden ab 2012 (§§ 4a, 18 Abs. 1 Z 7 und 8 EStG)
Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Ar-
tenschutz widmen, Tierheime sowie freiwillige Feuerweh-
ren und Landesfeuerwehrverbände werden in den Kreis 
begünstigter Spendenempfänger aufgenommen. Die Be-
stimmungen für die Aufnahme in die Liste begünstigter 
Spendenempfänger werden vereinheitlicht und es wird eine 
einheitliche Höchstgrenze der Abzugsfähigkeit vorgesehen 
(AbgÄG 2011).

Die bisher in § 124b Z 152 EStG vorgesehene Verpflich-
tung der spendenempfangenden Organisationen, die Sozial-
versicherungsnummer der Spender ab dem Jahr 2012 dem 
Finanzamt zu übermitteln, wird entfallen (AbgÄG 2011).

Durch das BBG 2012 wird eine Ausdehnung der Spen-
denbegünstigung auf entsprechende ausländische Ein-
richtungen mit Sitz in der EU oder einem anderen Staat 
(umfassende Amtshilfe erforderlich) erfolgen, sofern diese 

der österreichischen Wissenschaft/Lehre dienen. Weiters 
wird eine Einbeziehung der Internationalen Anti-Korrup-
tions-Akademie (IACA) in den Kreis begünstigter Spen-
denempfänger erfolgen (§ 4a EStG idF BBG 2012). Die 
Änderungen durch das BBG 2012 werden auf alle offenen 
Veranlagungen anwendbar sein.

Pensionsauszahlende Stellen konnten befristet bis zum 
Jahr 2010 Spenden nach § 18 Abs. 1 Z 8 EStG direkt bei 
der Lohnverrechnung im Rahmen der Aufrollung berück-
sichtigen. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird 
künftig für pensionsauszahlende Stellen die Berücksichti-
gung von Spenden im Rahmen der Aufrollung unbefristet 
möglich sein (§ 124b Z 152 idF BBG 2012).

Änderung beim Gewinnfreibetrag (§ 10 EStG)
Durch das AbgÄG 2011 wurde klargestellt, dass Kapitalerträge, 
die mit dem besonderen Steuersatz von 25% besteuert werden, 
nicht in die Bemessungsgrundlage für den GFB einbezogen 
werden können.

Pensionsrückstellung (§ 14 EStG)
Die Voraussetzungen für die Bildung von Pensionsrückstel-
lungen wurden iSd Vorschriften des Betriebspensionsgeset-
zes vereinheitlicht (insbesondere im Hinblick auf zulässige  
Widerrufs-, Aussetzungs- und Einschränkungsklauseln; erstma-
lig für Pensionszusagen ab 1.1.2011) und es wurde klargestellt, 
dass auch kapitalanlageorientierte Lebensversicherungen als  
Deckungsinstrument für die Pensionsrückstellung herangezo-
gen werden können (AbgÄG 2011).

Sonderausgaben (§ 18 EStG)
Der Sonderausgabenabzug für junge Aktien und Genussschei-
ne (§ 18 Abs. 1 Z 4 EStG) entfällt ab der Veranlagung 2011 
(BBG 2011).

§ 18 Abs. 1 Z 5 EStG wurde in Bezug auf die Gleichstel-
lung ausländischer Kirchen und Religionsgesellschaften mit 
inländischen klarer gefasst. Eine inhaltliche Änderung ist da-
mit nicht verbunden. Darüber hinaus wurde die Abzugsfä-
higkeit von verpflichtenden Beiträgen an Kirchen und Religi-
onsgesellschaften mit Wirkung ab der Veranlagung 2012 auf  
EUR 400,– erhöht (AbgÄG 2011).

Weitere Ausnahmen vom Zufluss-Abfluss-Prinzip  
(§ 19 Abs. 1 EStG)
§ 19 Abs. 1 EStG wurde zur leichteren Lesbarkeit durch das 
AbgÄG 2011 klarer gefasst (Z 1 und Z 3 sind inhaltlich un-
verändert). Inhaltlich geändert wurde durch das AbgÄG 2011/
BBG 2012 lediglich die Z 2 (ab der Veranlagung 2011): In 
dem Kalenderjahr, für das der Anspruch besteht bzw. für das sie 
getätigt werden, gelten – unabhängig vom Zahlungsfluss – als 
zugeflossen:

 Nachzahlungen von Pensionen, über deren Bezug bescheid-
mäßig abgesprochen wird,

 Nachzahlungen im Insolvenzverfahren sowie
 Förderungen und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln iSd 
§ 3 Abs. 4 EStG, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 EStG 
genannten Bezüge.

114/2011

ZUM AUTOR
MMag. DDr. 
Hubert W. Fuchs ist 
Steuerberater bei 
HÜBNER & HÜBNER 
in Wien und Leiter 
der Arbeitsgruppe 
„Einkünfte aus 
selbständiger 
Arbeit/Freie 
Berufe“ im Fachse-
nat für Steuerrecht
hubert.fuchs@

huebner.at



Neuregelung der Kapitalbesteuerung  
(§§ 27 und 27a, 93 ff EStG)
Die durch das BBG 2011 eingeführte „Wertpapier-KESt“ 
wurde durch das AbgÄG 2011 inhaltlich geändert bzw. präzi-
siert; zudem wurde das Inkrafttreten auf 1.4.2012 verschoben. 
Durch das BBG 2012 werden weitere Änderungen erfolgen; 
insbesondere wird künftig ein umfassender Verlustausgleich 
beim KESt-Abzug durch die depotführenden Kreditinstitute 
ermöglicht.

Arbeitnehmer und BUAG (§§ 41 Abs. 4, 67 Abs. 1 und 5,  
69 Abs. 4 Z 2 und 77 Abs. 4 EStG)
Bei Arbeitnehmern, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Ab-
fertigungsgesetz unterliegen, können ab 1.1.2012 im Sinne 
einer Gleichbehandlung neben dem Urlaubsentgelt ausbezahl-
te weitere sonstige Bezüge in Höhe eines Zwölftels der bereits 
zugeflossenen, auf das Kalenderjahr umgerechneten laufenden 
Bezüge mit dem festen Steuersatz von 6% besteuert werden 
(AbgÄG 2011).

Abzugsfähigkeit von Strafen (§ 20 Abs. 1 Z 5 EStG)
Mit dem AbgÄG 2011 wurde die generelle Nichtabzugsfähig-
keit von Strafen im Gesetz verankert (§ 20 Abs. 1 Z 5 EStG 
bzw. § 12 Abs. 1 Z 4 KStG).

Eine ausdrücklich betraglich umschriebene Gewinnab-
schöpfung ist vom Abzugsverbot nicht erfasst. Die Aufspaltung 
einer Strafe in eine Pönal- und eine Gewinnabschöpfungskom-
ponente kann hingegen zu keiner teilweisen Abzugsfähigkeit 
führen, da das Abzugsverbot die Strafe in ihrer Gesamtheit er-
fasst. Ein neben einer Strafe oder Geldbuße verhängter Verfall 
ist vom Abzugsverbot nicht erfasst (Erläuterungen zum AbgÄG 
2011).

Freibetragsbescheid (§ 63 Abs. 7 EStG)
In § 63 Abs. 7 EStG erfolgte durch das AbgÄG 2011 eine Klar-
stellung, wonach beschränkt Steuerpflichtige, auch wenn sie in 
die unbeschränkte Steuerpflicht optieren, ab der Veranlagung 
2012 keinen Freibetragsbescheid erhalten.

2. KStG – Ausweitung der Beteiligungsertragsbefreiung 
auf Drittstaaten (§ 10 Abs. 1 Z 6 KStG)
In Umsetzung des EuGH-Urteils vom 10.2.2011 (Haribo) 
wurde das bestehende System der Beteiligungsertragsbefrei-
ung nach § 10 Abs. 1 KStG räumlich vom EU/EWR-Raum 
auf Drittstaaten ausgedehnt. Dabei wird auf das Erfordernis 
einer umfassenden Vollstreckungshilfe verzichtet (Amtshilfe 
weiter erforderlich); allerdings unterliegen die Gewinnaus-
schüttungen aus Beteiligungen in Drittstaaten (bzw. EU/
EWR-Raum) gegebenenfalls dem Methodenwechsel nach  
§ 10 Abs. 5 KStG (Wechsel zur Anrechnungsmethode).

Weiters wurde beim Methodenwechsel (§ 10 Abs. 4 bzw. 
Abs. 5 KStG) in § 10 Abs. 6 KStG ein Anrechnungsvortrag 
für die ausländische Körperschaftsteuer vorgesehen (AbgÄG 
2011).

Diese Änderungen sind erstmals bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 2011 anzuwenden.

3. UStG
Kein Übergang der Steuerschuld bei sonstigen 
Leistungen iSd § 3a Abs. 11a UStG
Da die in § 3a Abs. 11a UStG genannten Leistungen (sonstige 
Leistungen betreffend die Eintrittsberechtigung zu Veranstal-
tungen, wie Messen, Ausstellungen, Konferenzen, Seminare, 
Konzerte etc.) am Veranstaltungsort steuerbar sind, geht die 
Steuerschuld nach der derzeitigen Regelung häufig auch auf 
nicht im Inland ansässige Leistungsempfänger über.

Da der leistende Unternehmer nach § 19 Abs. 1 zweiter 
Satz UStG für die auf den Leistungsempfänger übergegan-
gene Steuer haftet, droht ihm insbesondere bei fehlender 
Vorsteuerabzugsberechtigung des jeweiligen Leistungsemp-
fängers die Inanspruchnahme, wobei eine Regressmöglich- IS
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Durch das BBG 2012 wird künftig ein umfassender  
Verlustausgleich beim KESt-Abzug durch die depot-
führenden Kreditinstitute ermöglicht.

Art der 
Strafe

abzugs-
fähig

Schmier- 
und Be-
stechungs-
gelder

nein

* Bis 1.8.2011: Geldstrafen sind ausnahmsweise abzugsfähig, wenn das Fehlverhalten in den  
Rahmen der normalen Betriebsführung fällt und die Bestrafung vom Verschulden unabhängig ist 
oder nur ein geringes Verschulden voraussetzt (EStR 2000 Rz 1649).

Gerichts- 
und Ver-
waltungs-
strafen

nein*

Verbands-
geldbußen

nein

Abgaben-
erhöhungen 
nach dem 
FinStrG

nein

Diversions-
zahlungen

nein



keit gegenüber dem ausländischen Leistungsempfänger 
sehr eingeschränkt ist. Ab 1.1.2012 wird es bei sonstigen 
 Leistungen iSd § 3a Abs. 11a UStG nicht mehr zu einem 
Übergang der Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 UStG kom-
men (BBG 2012).

Übergang der Steuerschuld bei der Lieferung von  
Mobilfunkgeräten (§ 19 Abs. 1e lit. b UStG)
Ab 1.1.2012 wird bei der Lieferung von Mobilfunkgeräten 
und integrierten Schaltkreisen die Steuer vom Empfänger 
der Leistung geschuldet, wenn dieser Unternehmer ist und 
wenn das in der Rechnung ausgewiesene Entgelt mindestens 
EUR 5.000,– beträgt. Der leistende Unternehmer haftet für 
diese Steuer (BBG 2012).

Kein Verspätungszuschlag bei rückwirkend  
entstandener USt-Schuld
Nach der UFS-Entscheidung vom 3.3.2011 (RV/1433-
L/09) ist kein Verspätungszuschlag festzusetzen, wenn die 
Umsatzsteuerschuld durch die Ausübung der Option zur 
Steuerpflicht rückwirkend entstand und zum maßgeblichen 
Zeitpunkt keine Verpflichtung zur Einreichung einer UVA 
bestand.

Verzicht auf die Erwerbsschwellenregelung  
(Art. 1 Abs. 5 UStG)
Mit dem AbgÄG 2011 erfolgte eine Erweiterung der Verzichts-
möglichkeit auf die Anwendung der Begünstigung für Schwel-
lenerwerber gemäß Art. 1 Abs. 4 UStG. Als Verzicht gilt ab 
2.8.2011 auch die Verwendung einer UID-Nummer gegen-
über dem Lieferer beim Erwerb von Gegenständen aus dem 
übrigen Unionsgebiet („Option zur Erwerbsbesteuerung“).

4. BAO
Berufungszinsen (§ 205a BAO)
Wird gemäß § 212a BAO die Einhebung strittiger Abgaben-
beträge ausgesetzt, so fallen Aussetzungszinsen an, wenn sich 
die Nachforderung als rechtmäßig erweist. Der Abgabepflich-
tige trägt somit das Zinsenrisiko. Wenn hingegen der Abgabe-
pflichtige die strittigen Abgabenbeträge entrichtet und sich die 
Abgabennachforderung im Wege einer Berufung als rechtswid-
rig erweist, erfolgt eine Abgabengutschrift unverzinst. Mit der 
Einführung von Berufungszinsen durch das AbgÄG 2011 wird 
dieses einseitige Zinsrisiko beseitigt.

Zinsen sind nur insoweit festzusetzen, als ein Bescheid in Punk-
ten angefochten wird, in denen er von dem ihm zugrunde lie-
genden Anbringen abweicht, oder ein Bescheid angefochten 
wird, dem kein Anbringen zugrunde liegt. Gutschriften, die sich 
z.B. daraus ergeben, dass der Berufungswerber in der Berufung 
erstmals Betriebsausgaben geltend macht, werden nicht verzinst.
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Voraussetzungen für  
Berufungszinsen:

 Entrichtung der Abgabe;
 Höhe der entrichteten Abgabe 
hängt (un-)mittelbar von der  
Erledigung einer Berufung ab;

 Abgabe wird als Folge der 
Berufung herabgesetzt;

 Antrag des Abgabepflichtigen.

Inhalt des Antrages:
 Bezeichnung der Berufung, von 
deren Erledigung die Abgaben-
höhe (un-)mittelbar abhängt;

 Bezeichnung des Bescheids, mit 
dem die entrichtete Abgaben-
schuldigkeit herabgesetzt wurde;

 die für die Höhe der Bemes-
sungs grundlage der Zinsen 
maßgebenden Angaben.



Die Berufungszinsen betragen pro Jahr 2% über dem Ba-
siszinssatz (0,88% + 2% = 2,88%). Der Verzinsungszeitraum 
beginnt mit der Entrichtung der Abgabe und endet mit der 
Bekanntgabe des die Abgabe herabsetzenden Bescheids. Zin-
sen, die den Betrag von EUR 50,– nicht erreichen, sind nicht 
festzusetzen (Bagatellgrenze).

§ 205a BAO tritt mit 1.1.2012 in Kraft und ist erstmals 
für ab diesem Zeitpunkt erfolgte Abgabenherabsetzungen an-
wendbar; wurden Abgaben bereits vor dem 1.1.2012 entrich-
tet, dann erfolgt eine Verzinsung erst ab 1.1.2012.

Neue Berichtigungsmöglichkeit (§ 293c BAO) –  
„Gelockertes Nachholverbot“
Die durch das AbgÄG 2011 eingeführte neue Berichtigungs-
vorschrift des § 293c BAO soll verhindern, dass Betriebsaus-
gaben und Betriebseinnahmen doppelt berücksichtigt werden 
bzw. Nichtberücksichtigung finden. Dies soll dem Prinzip 
der Rechtsrichtigkeit der Besteuerung dienen.

Die Abgabenbehörde kann auf Antrag einer Partei oder 
von Amts wegen einen Abgaben- oder Feststellungsbescheid 
insoweit berichtigen, als in ihm ein Sachverhalt nicht mehr 
berücksichtigt werden darf, der sich in der Folge bei der- oder 
denselben Partei(en) mehrfach oder gar nicht abgabenrecht-
lich auswirkt, obwohl seine einmalige Berücksichtigung in 
einer periodenübergreifenden Betrachtung geboten wäre (ab 
1.9.2011).

Die diesbezügliche (Bemessungs-)Verjährung (idR fünf 
Jahre) beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Ab-
gabenbehörde die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen 
des § 293c BAO bekannt wird (§ 208 Abs. 1 lit. e BAO). Die 
Korrektur ist allerdings nur im Rahmen des durch die absolu-
te Verjährung (§ 209 Abs. 3 BAO) gesteckten Rahmens von 
zehn Jahren ab Entstehen des Abgabenanspruchs möglich.

5. GGG – Grundbuch-Eintragungsgebühr
In seinem Erkenntnis vom 21.9.2011 hat der VfGH die Be-
rechnung der Grundbuch-Eintragungsgebühr auf Basis der 
Einheitswerte (z.B. im Fall von Schenken oder Erben eines 
Grundstücks) geprüft und als verfassungswidrig erkannt. Der 
VfGH hat die Frist zur Reparatur des § 26 Abs. 1 und 1a 
Gerichts-Gebührengesetz bis 31.12.2012 gesetzt. Kommt 
keine Reparatur zustande, richtet sich die Eintragungsgebühr 
auch für verschenkte bzw. vererbte Grundstücke nach dem 
tatsächlichen Wert des Grundstücks.

6. GSpG – Ermäßigte Glücksspiel-
abgabe bei Preisausschreiben
Glücksspiele im Rahmen von Ge-
winnspielen (Preisausschreiben) ohne 
vermögenswerte Leistung gemäß § 2 
Abs. 1 Z 2 GspG (Einsatz) unterliegen 
einer Glücksspielabgabe von 5% der in 
Aussicht gestellten vermögenswerten 
Leistungen (Gewinn), wenn sich das 
Gewinnspiel (auch) an die inländische 
Öffentlichkeit richtet. Die Steuerpflicht 
entfällt, wenn die Steuer den Betrag von 
EUR 500,– im Kalenderjahr (Bagatell-
grenze) nicht überschreitet (§ 58 Abs. 3 
GSpG idF AbgÄG 2011). 

Die Abgabenschuld entsteht in Fällen 
des § 58 Abs. 3 GSpG mit Ende des Kalenderjahres der Ver-
öffentlichung des Gewinnspiels (§ 59 Abs. 1 Z 1 GSpG idF 
AbgÄG 2011).

Die Schuldner der Abgaben nach § 58 Abs. 3 GspG ha-
ben diese jeweils für ein Kalenderjahr selbst zu berechnen (Jah-
reserklärung) und bis zum 20. des dem Entstehen der Abga-
benschuld folgenden Kalendermonats (Fälligkeitstag) an das 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu 
entrichten (§ 59 Abs. 3 GSpG idF AbgÄG 2011).

Diese Änderungen sind mit 1.9.2011 in Kraft getreten und 
auf Glücksspiele im Rahmen von Gewinnspielen (Preisaus-
schreiben) ohne vermögenswerte Leistung (Einsatz) anzuwen-
den, deren Spielvertrag ab dem 1.9.2011 zustande gekommen 
ist (§ 60 Abs. 29 GspG idF AbgÄG 2011).

7. GrEStG/StiftEG – Stiftungseingangssteueräquivalent
Als Reaktion auf eine Entscheidung des VfGH werden in-
ländische Grundstückserwerbe durch eine privatrechtliche 
Stiftung (vergleichbare Vermögensmasse) ab 1.1.2012 stets 
der 3,5%igen Grunderwerbsteuer unterliegen, wobei im 
Falle keiner Gegenleistung oder einer Gegenleistung unter 
dem halben gemeinen Wert ein zusätzlicher Steuersatz von 
2,5% (Stiftungseingangssteueräquivalent) zur Anwendung 
kommen wird (§ 7 Abs. 2 GrEStG idF BBG 2012). Eine 
Stiftungseingangssteuer wird in diesem Zusammenhang nicht 
mehr anfallen.

Im Übrigen wird die Zuwendung ausländischer Grund-
stücke an Stiftungen ab 1.1.2012 keiner Stiftungseingangssteu-
er mehr unterliegen (§ 1 Abs. 6 Z 5 StiftEG idF BBG 2012).

8. NeuFöG – Zeitraum der begünstigten Arbeitnehmerbe-
schäftigung
Viele neu gegründete Betriebe beschäftigen im ersten Jahr noch 
keine Arbeitnehmer; die Befreiung für die beschäftigten Arbeit-
nehmer von bestimmten lohnabhängigen Abgaben (DB, DZ, 
WBF, UV) ging daher oft ins Leere.

Durch das AbgÄG 2011 erfolgte eine Ausweitung der Inan-
spruchnahme der Begünstigung für Neugründungen ab dem 
1.1.2012 (§ 1 Z 7 NeuFöG):

 Die Begünstigung kann im Kalendermonat der Neugrün-
dung sowie in den folgenden 35 Kalendermonaten für IS
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Beispiel „Berufungszinsen“:
Von Amts wegen wird ein Abgabenbescheid erlassen (Abgabenhöhe:  
EUR 30.000,–). In der Berufung wird die Herabsetzung der Abgabe auf  
EUR 18.000,– beantragt. Die Abgabe wird in voller Höhe (EUR 30.000,–)  
entrichtet. Mit teilweise stattgebender Berufungsentscheidung erfolgt eine 
Herabsetzung der Abgabe auf EUR 20.000,–.
Auf Antrag stehen Berufungszinsen für die Zeit ab Entrichtung bis zum  
Zeitpunkt der Bekanntgabe der Berufungsentscheidung zu. Bemessungs-
grundlage der Zinsen ist die Gutschrift (EUR 10.000,–).



beschäftigte Arbeitnehmer (Dienstnehmer) in Anspruch 
genommen werden.

 Die Begünstigung besteht für den Kalendermonat, in dem 
erstmals ein Arbeitnehmer (Dienstnehmer) beschäftigt 
wird, und die folgenden elf Kalendermonate. Erfolgt die 
erstmalige Beschäftigung vor der Neugründung, beginnt 
der Begünstigungszeitraum mit dem Kalendermonat der 
Neugründung.

 Ab dem zwölften Kalendermonat, der dem Kalendermonat 
der Neugründung folgt, ist die Begünstigung nur noch für 
die ersten drei beschäftigten Arbeitnehmer (Dienstnehmer) 
anzuwenden.

 9. UmgrStG – Umwandlung und Mikö-Anrechnung
Die Anrechnung der Mindestkörperschaftsteuer (Mikö) für na-
türliche Personen nach erfolgter Umwandlung ist ab der Veran-
lagung 2011 nur möglich, wenn der Betrieb am Ende des Jah-
res, für das die Anrechnung erfolgen soll, noch vorhanden ist.

Aus Praktikabilitätsgründen reicht das bloße Vorhanden-
sein des Betriebes aus; eine „Vergleichbarkeitsprüfung“ iSd  
§ 4 Z 1 lit. c UmgrStG ist nach den Erläuterungen zum BBG 
2012 nicht vorzunehmen. Wird der Betrieb vor Ende des Ka-
lenderjahres aufgegeben oder veräußert, ist auf den Veräuße-
rungs- oder Aufgabegewinn iSd § 24 EStG die Mikö-Anrech-
nung vorzunehmen (§ 9 Abs. 8 UmgrStG idF BBG 2012).  
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RZL Software
die Komplett-Lösung für Wirtschaftstreuhänder

4910 Ried im Innkreis, Riedauerstraße 15
07752/252 - 61 Software@rzl.at

Leistungsstark, verlässlich, einfach zu bedienen

Fast 12.000 Anwender (darunter über 1.200 WT-Kanzleien) vertrauen 
auf die bewährten  RZL Software-Lösungen für Wirtschaftstreuhänder.

Jetzt informieren und einen kostenlosen Beratungstermin in
Ihrer Kanzlei vereinbaren!
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Durch das AbgÄG 2011 wird ab 1.1.2012 die Anspruchsfrist für die durch das NeuFöG 
begünstigte Arbeitnehmerbeschäftigung verlängert.
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Reverse Charge
Obwohl das Reverse-Charge-Prinzip bei Bauleistungen be-

reits neun Jahre alt ist, gibt es immer wieder Unklarheiten und 
auch Feststellungen der Betriebsprüfung, die vermeidbar sind. 
Nachfolgend noch einmal der Tatbestand und seine  Tücken: 
Reverse Charge kommt zur Anwendung, wenn 
a) eine Bauleistung an einen Unternehmer, der seinerseits mit 

einer Bauleistung beauftragt wurde, erbracht wird. In diesem 
Fall sollte der Subunternehmer eine Erklärung abverlangen 
(am besten bereits in der Auftragserteilung);

b) eine Bauleistung an einen Unternehmer erbracht wird, der 
selbst üblicherweise (mehr als 50%) Bauleistungen erbringt. 
In diesem Fall ist keine Beauftragung durch einen anderen 
Unternehmer notwendig. Wenn sich nicht aufgrund des 
Unternehmensnamens der Umstand klar ergibt (z.B. Fa. 
Mischek Bau), dann sollte ebenfalls eine Bestätigung vom 
Leistungsempfänger über diesen Umstand vorliegen. Hier 
liegt eindeutig das Interesse beim Leistungsempfänger, über 
diesen Umstand aufzuklären, weil dieser bei Nichtabfuhr der 
USt den Vorsteuerabzug verliert; 

c) in den Fällen a) und b) eine Bauleistung vorliegt. In der Pra-
xis kommt es in dieser Frage oft zur juristischen Auseinan-
dersetzung zwischen den Steuerberatern der Beteiligten. Zur 
Lösung des Dissenses wird auf die UStR 2000 verwiesen: 
Bestehen im Einzelfall (begründete!) Zweifel, ob eine Bau-
leistung vorliegt, kann von den Beteiligten davon ausgegan-
gen werden, dass eine Bauleistung vorliegt. Sollte dies un-
richtig sein, bleibt es bei der Beurteilung. Ebenso können die 
Beteiligten aber einvernehmlich davon ausgehen, dass eine 
Bauleistung nicht vorliegt. Stellt sich dies nachträglich als 
falsch heraus, soll es dabei bleiben, wenn es dadurch endgül-
tig zu keinem Steuerausfall gekommen ist, wobei dies vom 
Leistungsempfänger, der den Vorsteuerabzug vorgenommen 
hatte, nachzuweisen ist. Die zweite Alternative ist aus prakti-
schen Gründen nicht zu empfehlen, weil das Risiko besteht, 
dass dieser Nachweis nicht gelingt (z.B. bei Konkurs). 

Kein Reverse Charge kann angenommen werden, wenn die 
Leis tung für den nichtunternehmerischen Bereich des Unter-
nehmers erbracht wird und der Unternehmer beim Auftrag zur 
Bauleistung nicht als Unternehmer auftritt (z.B. der Unterneh-
mer empfängt für sein zur Gänze privat genutztes Ferienhaus eine 
Bauleistung). Dies unter der Voraussetzung, dass der leistende 
Unternehmer dem Leistungsempfänger die Umsatzsteuer in der 
Rechnung gesondert ausweist und der Leistungsempfänger die-

se dem Leistenden auch entrichtet. Dies sollte in solchen Fällen 
immer im Vorhinein zwischen den Vertragsparteien ausgemacht 
werden, um eine Nachversteuerung beim Leistungsempfänger 
zu vermeiden. Führt der Leistende die Umsatzsteuer nicht ab, 
so bleibt es bei Einhaltung der Voraussetzungen der UStR 2602f 
bei der gewählten Vorgangsweise.

Habe ich eine Rechnung mit Empfängernachweis erhalten? 
§ 162 normiert, dass bei Abzug von Lasten die Gläubiger oder 
Empfänger der abgesetzten Beträge angegeben werden müs-
sen, andernfalls die Ausgaben nicht anzuerkennen sind. Die 
Empfängerbenennung soll der Finanzverwaltung die Querver-
probung der richtigen abgabenrechtlichen Behandlung beim 
Empfänger ermöglichen. Ziel ist die Vermeidung von Abgaben-
ausfällen. Soll die Abzugsfähigkeit gesichert sein, so ist für die 
Nachweisbarkeit des Empfängers vorzusorgen. In Zweifelsfällen 
ist die Einsicht und Kopie-Abschrift von amtlichen Identitäts-
nachweisen zu empfehlen. Wer die zumutbare Beweisvorsorge 
unterlässt, den trifft das Risiko, den Empfänger nicht benennen 
zu können. Die Nichtabzugsfähigkeit ist Folge einer Gefähr-
dungshaftung. Beispiel: Ein Bauunternehmer erhält von einer 
„Maurerpartie“ eine Rechnung über EUR 10.000,– für einen 
Fassadenputz, bezahlt bar und erhält eine Zahlungsbestätigung 
über EUR 10.000,– mit unleserlicher Unterschrift, auf der Rech-
nung befindet sich der Name Martina Maurer, ohne Adresse. 
a) Ertragsteuerlich sind die Aufwendungen mangels falscher 

Empfängerbenennung nicht abzugsfähig. Richtigerweise 
müsste der Baumeister die Identitäten der Maurer festhalten 
und eine Rechnungsausstellung auf deren Namen verlangen.

b) Umsatzsteuerlich könnte es trotzdem zum Übergang der 
Steuerschuld auf den Baumeister kommen, da für diesen Fall 
keine ordnungsgemäße Rechnung Voraussetzung ist. Aller-
dings ist nicht klar, ob der leistende Unternehmer Kleinun-
ternehmer ist, da es in diesem Fall nicht zum Übergang der 
Steuerschuld käme. Dies müsste allerdings auf einer Rech-
nung vermerkt werden, sodass gegenständlich sicherheitshal-
ber vom Übergang der Steuerschuld auszugehen wäre (unab-
hängig davon, ob der Leistende eine UID bekanntgegeben 
hat, bzw. überhaupt eine besitzt).

Der Auftraggeber ist eine Körperschaft
Ist der Auftraggeber eine Körperschaft, wird neben der Nicht-
absetzbarkeit der Aufwendungen noch ein Zuschlag gem. § 22 
Abs. 3 KStG i.H.v. 25% von den nicht anerkannten Beträgen 

Auf Leistung bauen
PRAXIS. Wie soll sich ein redlicher Bauunternehmer bei 
Leistungserwerb verhalten? Von Wolfgang Berger und  
Franz Labner

ZU DEN  
AUTOREN
MR Dr. Wolfgang 
Berger, Bundes-
ministerium für 
Finanzen
W.Berger@bmf.gv.at

Franz Labner, 
Steuer- und  
Zoll koordination, 
Region Ost,  
Regionalmanage-
ment

4/2011
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zur regulären Körperschaftsteuer ver-
hängt. Diese Regelung ist erstmals bei der 
Veranlagung 2011 anzuwenden. Trotz 
dieses Zuschlags bleiben die Beträge 
beim Empfänger steuerpflichtig. Zielset-
zung ist es, jenen Vorteil auszugleichen, 
der sich auf der Ebene des Empfängers 
durch Verschleierung von empfangenen 
Beträgen ergeben kann. Die Höhe dieses 
Vorteils beträgt bis zu 25% (Differenz zw. 
25% KöSt und 50% ESt), die sich der 
Empfänger erspart, wenn er steuerpflich-
tige Einnahmen nicht versteuert. Sorgt 

die auftraggebende Körperschaft nicht dafür, dass eine Rech-
nung ausgestellt wird, in der der Empfänger ersichtlich ist (u. U. 
zusammen mit den oa Beweisen), kommt er in den Genuss des 
Zuschlags zur KöSt.

Auftraggeberhaftung gem. §82aEStG
Ist der Leistende ein Subunternehmer, ist die Auftraggeber-
haftung gem. § 82a EStG zu beachten. Die Haftung gilt für 
Generalunternehmer, nicht für Bauherren, die Letztverbraucher 
sind und umfasst alle lohnabhängigen Abgaben, die bis zum 

15. nach Ablauf des Kalendermonats fällig werden, in dem die 
Zahlung des Werklohns erfolgt ist. Die Haftung ist mit 5% des 
geleisteten Werklohns begrenzt betrifft alle lohnabhängigen Ab-
gaben. Um diesem Damoklesschwert zu entfliehen, gibt es zwei 
Möglichkeiten:
a) Ist das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Lei-

stung des Werklohns in der „HFU-Liste“, die im Dienstlei-
stungszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) 
geführt wird, eingetragen, entfällt die Haftung.

b) Bezahlt der Auftraggeber den Haftungsbetrag von 5% des 
Werklohns entfällt die Haftung. Dieser Haftungsbetrag ist 
gemeinsam mit einem weiteren Haftungsbetrag i.H.v. 20% 
an das Dienstleistungszentrum der WGKK abzuführen. 

Neben der Zahlung der Haftungsbeträge sind auch bestimmte 
Daten zu melden, um eine Erfassung der bezahlten Beträge zu 
gewährleisten. Die vom Auftraggeber überwiesenen Haftungsbe-
träge werden an den Krankenversicherungsträger und das Finanz-
amt des Subunternehmers weitergeleitet und auf Saldo gebucht. 
In die HFU-Liste können Bauunternehmen, die drei Jahre lang 
Bauleistungen erbringen, keine Beitragsrückstände aufweisen 
und gegen die keine verwaltungsrechtlichen oder strafrechtlichen 
 Verstöße vorliegen, eingetragen werden. Es kann unter www. 
sozialversicherung.at kostenlos Einsicht genommen werden.  

Verwendete Literatur:
Berger, ÖStZ 2003/565; 
ÖStZ 2003, 281, Heft 12 v. 
16.6.2003, Rechnungsaus-
stellung nach dem 2. Abga-
benänderungsgesetz 2002 
(inklusive Bauleistungen); 
Josef Schlager und Dr.  
Wolfgang Steinmaurer,  
SWK 15/2011, S. 653,  
Die Schwierigkeit der 
umsatzsteuerlichen Abgren-
zung von Bauleistungen, 
Unbestimmtheit des Begriffs 
„Bauleistung“, wobei  dort 
ein Fall geschildert wird, wo 
die Beteiligten von keiner 
Bauleistung ausgegangen 
sind, siehe auch UFS 25. 1. 
2011, RV/1377-L/09, wobei 
das Verfahren noch nicht 
abgeschlossen ist (VwGH-
beschwerde anhängig); Dr. 
Reinhold Beiser, Die Emp-
fängerbenennung nach § 162 
BAO, SWK 2000, S 838 
und Rz 1109 ff EStR 2000; 
Hackl/Hackl/Mäder-Jaksch/
Wobisch/Wobisch, Arbeits-
buch Oberlaa 2011 Auftrag-
geberhaftung S. 88 f

Dr. Rainer Haude, 
Geschäftsführer 
dvo Software
Tel.: +43/1/544 69 79-0
vertrieb@dvo.at
www.dvo.at/
Reportmanager

Das Erstellen von Berichten ist ein wichtiger Service, den 
Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder ihren Mandanten 
bieten. Mandanten erwarten heutzutage zu Recht form-
vollendete Berichte, die mit Grafiken überzeugen und mehr 
sind als nur eine Zusammenfassung nackter Buchhaltungs- 
oder Bilanzdaten.

Doch gerade in Punkto Gestaltung und Flexibilität 
 mangelt es bei den meisten Reporting-Lösungen. Eigens 
entwickelte Tools haben entweder nur stark eingeschränkte 
Layout- und Darstellungsmöglichkeiten oder sind zu unfle-
xibel in der Handhabung. Und das kostet Zeit…

Arbeiten in vertrauter Umgebung
Wir gehen mit dem neu entwickelten dvo Reportmana-
ger einen gänzlich anderen Weg: wir haben Microsoft 
Office komplett in den Reportmanager integriert und mit 
dvo-Programmen verknüpft. Direkt in Word erstellen Sie 
Berichte mit frei kombinierbaren Auswertungen, berech-

nen Kennzahlen, ergänzen diese durch Textbausteine und 
bereiten Daten grafisch auf.

Direkter Zugriff auf dvo-Daten
Sie müssen für die Erstellung eines Berichts aber keines der 
dvo-Programme öffnen. Über Auswahllisten fügen Sie die 
gewünschten Daten per Knopfdruck in den Bericht ein. Für 
eine Aktualisierung der Daten zu einem späteren Zeitpunkt 
genügt ebenfalls ein Klick.

Überzeugende Grafiken, perfektes Layout
Im dvo Reportmanager steht Ihnen die volle Funktionalität 
von Word und Excel zur Verfügung. Berichte haben daher 
vom Deckblatt bis zum Anhang ein einheitliches Erschei-
nungsbild. Selbst das Inhaltsverzeichnis und die Seitennum-
merierung werden automatisch aktualisiert. Gerne zeigen 
wir Ihnen live, wie vielfältig der dvo Reportmanager ist, 
rufen Sie uns einfach an!

Reporting mit integriertem 
Microsoft Office?

4/2011
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Das Werk, das „für Personalisten bereits

Kult-Charakter hat.“ (PV-Praxis Nr. 1/2009 zu einer der Voraufl agen)

Der Autor

ADir. Reg.Rat Josef Hofbauer ist einer der 
führenden Experten für Lohnverrechnung.

H O F B A U E R

Nach dem höchst erfolgreichen Relaunch des Vorjahres erscheint auch heuer wieder das Jahrbuch 

Lohnsteuer inkl. der bewährten Tabellen pünktlich im Dezember – damit die Lohnverrechnung 

auch im Jahr 2012 perfekt funktioniert. Ein ideales Nachschlagewerk unter anderem für alle 

Steuerberater, Lohnverrechner und Personalisten!

zahlreiche Praxisbeispiele

mit den aktuellen 
Lohnsteuertabellen

komplettes Werk
auch online
verfügbar
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2011.
Ca. 460 Seiten. Br. EUR 46,–
ISBN 978-3-214-08057-0

Jetzt

vormerken!

Nutzen Sie die zahlreichen Vorteile

dieses einzigartigen Werks!

Vorteil 1: Das Jahrbuch
   Der umfassende Textteil – alphabetisch gegliedert und verständlich aufbereitet:

von A wie Abfertigung bis Z wie Zuschläge für Nachtarbeit – im Jahrbuch fi nden Sie

die Antworten auf all Ihre Fragen im Nu!
 zahlreiche Praxisbeispiele, Tabellen und Erläuterungen zum besseren Verständnis

 auf Stand zum 1. 1. 2012
 »  mit dem AbgÄG 2011, dem LStR-Wartungserlass 2011 und der Ergebnisunterlage Lohnsteuer 

zum Salzburger Steuerdialog 2011

 »  und allen sozialversicherungsrechtlichen Änderungen im Überblick

Vorteil 2: Die Lohnsteuertabellen 2012
Das vollständige Tabellenwerk auf aktuellem Stand:
 Lohnsteuertabellen: Taglohn, Monatslohn, Pensionsbezug

 Brutto-Netto-Tabellen

 Sozialversicherungstabellen

Vorteil 3: Die Online-Version
  Das gesamte Jahrbuch inkl. Tabellen steht allen Käufern des Jahrbuchs auch gratis online auf

http://lohnsteuer.manz-online.at zur Verfügung – damit Sie das Werk vollständig nutzen

können, auch wenn Sie das Buch nicht gerade zur Hand haben!

 Volltextsuche – zum noch rascheren Auffi nden der gewünschten Information

Vorteil 4: Der Newsletter
Der Newsletter, verfasst von Josef Hofbauer persönlich, informiert Sie auf Wunsch mehrmals

jährlich über aktuelle Neuerungen/Änderungen im Bereich der Lohnsteuer – damit Sie immer

auf dem aktuellsten Stand sind!

… das alles zu einem mehr als überzeugenden Preis!
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Der Lohnzettel

2. Aufl age

A U T O R E N :  Hof baue r  ∙  Hube r  ∙  Ka spar   

Im neuen, kompakten Handbuch-Format bietet dieses Werk alles, was der 

Praktiker zum Lohnzettel wissen muss:

Rechtsgrundlagen samt den relevanten Verordnungen für

» Lohnkonto

» Lohnzettel

» elektronischen Lohnzettel 

Ausstellung des Lohnzettels mit Hinweisen für

» die unterjährige Ausstellung 

» nur fallweise Beschäftigte und

» zahlreichen Beispielen

Übermittlung des Lohnzettels inkl

» Tipps für die elektronische Zustellung

» Maßnahmen im Fall von Fehlern 

Mitteilung gemäß § 109a EStG mit

» Beispielen zu Fehlerprotokollen 
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rungen vorbehalten. Datenträger und Sammelwerke zur Fortsetzung bis auf Widerruf; der Widerruf 
entfaltet keine Wirksamkeit für bereits erhaltene, sondern nur für zukünftige Lieferungen und hat 
schriftlich zu erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass ich gelegentlich insbesondere per Fax, 
per E-Mail oder telefonisch über Neuerscheinungen des MANZ Verlages informiert werde und dass 
meine Daten zu diesem Zweck gespeichert und verwendet werden. Die Zustimmung kann jederzeit 

schriftlich widerrufen werden. Kundenbezogene Daten werden zur Vertragserfüllung und Abrech-
nung gespeichert und verwendet. Konsumenten iSd § 1 KSchG sind unbeschadet der in § 5f KSchG 
angeführten Ausnahmen innerhalb von sieben Werktagen ab dem Tag des Einlangens der Lieferung 
gem § 5e KSchG zum Vertragsrücktritt berechtigt. Prospektstand: November 2011
Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.
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 Hofbauer, Lohnsteuer 2012
2011. Ca. 460 Seiten. Br. EUR 46,– ISBN 978-3-214-08057-0

Bestellen Sie portofrei im Webshop www.manz.at

  Hofbauer/Huber/Kaspar, Der Lohnzettel
Erscheint im Frühjahr 2012. Ca. 200 Seiten. Br. Ca. EUR 32,– ISBN 978-3-214-08463-9 

Die Autoren

ADir. Reg.Rat Josef Hofbauer ist führender Experte für Lohnverrechnung und Fachautor; ADir. Gabriele Huber 

ist im Produktmanagement der Finanzverwaltung beschäftigt; Gottfried Kaspar ist stellvertretender Abteilungs-

leiter in der OÖGKK.
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NEWS AUS DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT DER WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER

Werden Sie Mitglied in Ihrem Servicenetzwerk 
MITGLIEDSCHAFT. Es kostet wenig und bringt mehr.

Ihr ÖGWT-Servicenetzwerk bringt mehr. Die Österrei-
chische Gesellschaft der Wirtschaftstreuhänder (ÖGWT) ist 

das größte politisch unabhängige und das aktivste Interessen-
Netzwerk für unseren Berufsstand. Netzwerke werden immer 
wichtiger. Die ÖGWT vernetzt KollegInnen mit ähnlichen 
Fachgebieten, kleinere mit größeren Kanzleien, junge mit er-
fahrenen KollgInnen und Spezialisten mit Generalisten. Wir 
alle lernen voneinander. 

Damit auch komplexe Sachverhalte leicht gelöst werden 
können, gibt es in der ÖGWT den so genannten Expertenpool. 
Hier haben Mitglieder die Möglichkeit, ihre individuellen Fra-
gen mit einem Experten ihrer Wahl zu diskutieren. Die Erstbe-
ratung ist kostenlos. Eine Expertenmeinung gibt Sicherheit und 
reduziert die Haftung immens. 

Bei allen ÖGWT-Tagungen geben renommierte Kolleg-
Innen ihr Wissen weiter und der Erfahrungsaustausch unter 
KollegInnen wird gefördert. Wissen ist unser gemeinsamer Er-
folg. Überdies setzt sich die ÖGWT für Ihre Interessen in der 
Kammer und für ein starkes Lobbying in der Öffentlichkeit ein. 

Wenn Sie auf die ÖGWT setzen und Mitglied werden, kön-
nen Sie nicht nur das gesamte Servicenetzwerk nutzen, sondern 
erhalten automatisch Ihre persönliche Servicecard, die Ihnen 
günstige Einkaufsbedingungen bei unseren Kooperations-
partnern und deutliche Kostenvorteile bei den hochwertigen 
 ÖGWT-Veranstaltungen und Serviceprodukten bringt. 

Und damit Sie nicht das Gefühl bekommen, dass Sie sich mit 
der Mitgliedschaft verpflichten, können Sie die Mitgliedschaft je-
derzeit mit einem formlosen Schreiben aufkündigen, ganz ohne 
jegliche Fristen. Und sollte es irgendetwas geben, wo Sie unsere 
Unterstützung brauchen, bitte rufen Sie Sie uns einfach an.

Ihre Investition für die ÖGWT-Mitgliedschaft

Der Jahresbeitrag mit Stand Dezember 2010 beträgt 

für Wirtschaftstreuhänder EUR  90,– 

für Bilanzbuchhalter EUR  60,–

für Berufsanwärter EUR  0,–
EUR 0,– für die ersten drei Jahre nach KWT-Anmeldung, danach  EUR  30,– 

für Pensionisten, Ruhende EUR  30,– 

für Kapitalgesellschaften  EUR  360,– 

(Wobei hier bis zu fünf Berufsangehörige die Vorteile 
der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen können.)

Was bleibt Ihnen mehr, wenn Sie in die ÖGWT investieren?

Ihre Investition

2012 Ihre maximale Investition für die ÖGWT: EUR – 90,–

  

Datum IHR ÖGWT Vorteilskalender 2012 Preisvorteil in EUR

17.1. ÖGWT Personaltagung 2012 30

24.1. Bilanzierungscheckliste 2012 4

31.1. ÖGWT Klienten- und Kollegeninformation 30

28.2. Leitfaden Steuern & Sozialversicherung 9

1. – 2.3. ÖGWT Intensivseminar Pichlarn zu „Mitunternehmerschaften“ 50

28. – 29.3 Oberlaaseminar Wien 

29.3. Mitarbeiterschulung OÖ, Salzburg, Kärnten, Steiermark 

31.3. Gesetzbuch Steuerrecht 2012 für Mitglieder kostenlos 17

12.4. Oberlaa Spezial 

17.4. (ev.) ÖGWT Spezialtagung in Wien „Der Arzt“ 20

8.5. ÖGWT Kollegeninfoseminar 20

23.5. ÖGWT Unternehmensberatungstagung 40

14.6. ÖGWT Spezialtagung in Wien 20

5. – 6.7. ÖGWT Fuschler Fachtagung  50

1.8. Halber Mitgliedspreis, volle Leistung 

28. – 29.9. ÖGWT Pörtschacher Steuerberatertagung 50

4.10. ÖGWT Kollegeninfoseminar 20

18.10. ÖGWT Wiener Fachtagung 50

15.11. ÖGWT Herbstseminar 50

29.11. ÖGWT Steuer-Update 30

4.12. Netzwerktreffen 

Ihre mögliche Gesamtersparnis für 2012 400,–

 
Der Mitgliedsbeitrag amortisiert sich mit zwei bis drei Veranstaltungen schnell. Dazu 
bekommen Sie noch eine schlagkräftige Interessenvertretung, ein großes Netzwerk 
und vieles mehr. Werden Sie gleich jetzt Mitglied und nützen Sie die Vorteile voll aus.

24

Ö
G

W
T

4/2011



254/2011

Sommergespräche 2011
ÖGWT. In die Zukunft mit Service und Jugend

Traditionell lädt der ÖGWT-Präsident zu den Sommerge-
sprächen in seinen Garten. Fast alle Bundesländervertreter 

kamen nach Wien, um die Themen für 2012 mitzubestimmen. 
In welche Richtung geht unser Berufsstand? Wie kann das Ser-
vice-Netzwerk der ÖGWT die einzelnen Berufsgruppen stärken? 
Bei welchen Themen kann die ÖGWT in der Kammer die Inte-
ressen der KollegInnen stärker vertreten? Wie kann die ÖGWT 
die KollegInnen gegen die härtere Gangart der Finanzverwaltung 
schützen? Welches zusätzliche Service kann die ÖGWT 2012 
 anbieten? Wie kann das Know-How noch stärker den Kolleg-
Innen zur Verfügung gestellt werden? Wie können die jungen 
KollegInnen stärker gefördert und vernetzt werden? 
Die Sommergespräche waren und sind für die ÖGWT wichtig, 
weil durch die unterschiedlichen Meinungen der verschiedenen 
Berufsgruppen, der Groß- und Kleinkanzleien, der jüngeren und 
erfahrenen KollegInnen, von Männern und Frauen eine Dyna-
mik entsteht. Die heterogene Teilnehmerstruktur ermöglicht 
zahlreiche Lösungsansätze, die viele Komponenten berücksichti-
gen. Einig waren sich alle Teilnehmer, dass wir bei der Jugend 
ansetzen und unser Service weiter ausbauen müssen. Zum Glück 
spielte das Wetter auch in diesem Jahr mit – und so konnten sich 
die Teilnehmer über strahlenden Sonnenschein freuen. Belohnt 
für ihr Engagement wurden die Teilnehmer mit einem köstlichen 
Büffet, zubereitet von der Gattin des Präsidenten. Ein herzliches 
Dankeschön an die Familie Hübner für die Gastfreundschaft und 
an alle Vorstandsmitglieder für ihr Kommen und die Ideen.

Wie helfen Sie uns als Mitglied, noch besser zu werden? 
Sagen Sie uns, was Sie bewegt und wofür wir uns für Sie einset-
zen sollen. Wir bitten Sie um Ihre Anregungen unter service@
oegwt.at oder rufen Sie einfach unsere Generalsekretärin Mag.  
Sabine Kosterski unter 0664/12 77 955 an. Was vermissen Sie in 
der Kammer, wo sollte sich die ÖGWT stärker einsetzen? Wie 
können wir die Jugend mehr vernetzen? Welche Veranstaltungs-
Themen sollten wir 2012 aufgreifen? Welche Serviceleistung fehlt 
Ihnen? Welchen Nutzen vermissen Sie? Vielen Dank!

Steuerberater
VERANSTALTUNG. Fachtagungen 
zum Familienbetrieb
 

Die Fuschler Fachtagung ist der ÖGWT-Sommerevent. 
Schönes Wetter zog Anfang Juli wieder 150 Kolle-

ginnen und Kollegen nach Hof bei Salzburg. Genauso viele 
Teilnehmer kamen auch am 12. Oktober nach Wien zur 
ÖGWT-Fachtagung.  Veranstaltungsthema war der Famili-
enbetrieb in der Praxis. Die Einführung gelang dem Kollegen 
Harald Manessinger mit den Akteuren zum Familienbetrieb 
auf sehr kompetente Weise. Kollege Klaus  Wiedermann 
zeigte die Möglichkeiten der optimalen Rechtsformgestaltung im Familien-
betrieb auf. In Fuschl stellten die Mediatorinnen Margarete Miel und Gu-
drun Schubert einen praktischen Fall zur Übergabe eines Familienbetriebs 
nach. Zu den zivilrechtlichen Aspekten gab Familienrichterin Susanne Beck 
einen Einblick. Wie Gebäude in einem Familienbetrieb zu behandeln sind, 

erfuhren die Teilnehmer vom 
Kollegen Stefan Gruber. Und 
Stefan Steiger brachte das 
Wesentliche zur Sozialversi-
cherung im Familienbetrieb 
auf den Punkt. Alle Unter-
lagen und Audio-CDs sind 
im  ÖGWT-Sekretariat per 
E-Mail sekretariat@oegwt.at 
oder unter www.oegwt.at zu 
bestellen. 

Urlaubsfeeling am Wörthersee 
VERANSTALTUNG. Die Pörtschacher Fachtagung 

Der Wörthersee hat seine Anziehungskraft nicht verloren. Ein klein biss-
chen war es wohl auch das Thema „Umsatzsteuer“ und die hochkarä-

tigen Referenten: MR Dr. Wolfgang Berger, HR DDr. Marian  Wakounig, 
HR Mag. Gerhard Kollmann und die KollegInnen Michael Tumpel und 
Christine Weinzierl. 150 TeilnehmerInnen zog es zur Fachtagung nach Pört-
schach an den Wörthersee. Behandelt wurde das Thema in all seinen unter-
schiedlichsten Facetten: Aktuelles, Spezialfragen zu den Lieferungen, Zwei-
felsfragen zu den sonstigen Leistungen, Rechnungsstellung, Vorsteuerabzug 
und Prüfungs- und Kontrollmaßnahmen zur Umsatzsteuer. 

Die Moderation verdanken wir unseren beiden Kärntner ÖGWT-Kolle-
gen Armin Glatzhofer und Landesleiter Peter Katschnig. Ein köstliches Essen 
und Kärntner Klänge vervollständigten eine gelungene Tagung. 

Die Arbeitsunterlage können Sie im ÖGWT-Sekretariat telefonisch un-
ter 01/315 45 45 oder per E-Mail 
sekretariat@oegwt.at oder über die 
Homepage unter www.oegwt.at um 
Euro 40,– (ÖGWT 35,–) erwer-
ben. Wenn Sie die ganze Tagung 
noch einmal hören wollen, ordern 
Sie einfach eine Audio-CD.

Alle Jahre treffen sich die Bundesländervertreter im Gar-
ten von ÖGWT-Präsident Hübner zum Ideenaustausch.
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Vorbei sind die Zeiten des Ärmelscho-
ner tragenden, sich in Bücher ver-

grabenden Einsiedlers. Modern kommu-
nizieren und nahe am Klienten zu sein, 
bestimmen den Tag eines Steuerberaters. 
Dennoch, der Weg zum Wirtschaftstreu-
handberuf ist lang: Eine umfangreiche 
Ausbildung, unzählige Lernstunden und 
schwere Prüfungen zeichnen die Spur 
vieler BerufsanwärterInnen. Wer sich der 
Herausforderung einer Karriere als Steu-
erberaterIn stellt, dem gestatten Klienten 
Einblicke in hochsensible Bereiche ihrer Unternehmen. So 
ist der Arbeitstag eines Wirtschaftstreuhänders prall gefüllt 
mit Fakten und Daten: Evaluieren und aufbereiten notwen-
diger Unterlagen, Steuereinsparmöglichkeiten anhand enor-
mer Zahlenreihen genau analysieren und einschlägige Geset-
zestexte als entsprechende Wegweiser nutzen – das 1x1 des 
angehenden Steuerberaters eben. BerufsanwärterInnen ler-
nen zudem neben der fachlichen Expertise auch Vertrauen zu 
Klienten aufzubauen, um für diese später maßgeschneiderte 
Lösungen zu erarbeiten – ein Lern- und Erfahrungsprozess, 
der über Jahre dauert.

Doch Bücher zuklappen, Kodizes zur Seite legen hieß 
es am 14. Oktober 2011 für alle österreichischen Berufs-
anwärterInnen: Denn da sorgte der BerufsanwärterInnen-
Tag 2011 für eine willkommene Abwechslung. Einmal im 
Jahr, heuer im „grünen Herzen“ der Steiermark, genauer 
gesagt in Graz, findet der BerufsanwärterInnen-Tag statt. 
Aus Wien, Salzburg, Tirol, Nieder- und Oberösterreich, 
Kärnten, Burgenland, Vorarlberg und aus der Steiermark 

kommen BerufsanwärterInnen zusammen, um sich besser 
kennenzulernen und auszutauschen. Statt Steuerrecht stehen 
Netzwerken, Sich-Informieren und Sich-Austauschen auf 
der Tagesordnung und das bei der Atmosphäre einer Kul-
turhauptstadt Europas: Am Schlossberg ging es mit einem 
kurzen Frühstück-Stopp los. Über den Hauptplatz wurde 
Richtung Kammer der  Wirtschaftstreuhänder flaniert, wo 
eine fachliche Diskussion mit interessanten Gästen wartete. 
Beim traditionellen Grazer Würstelstand ließ es sich hervor-
ragend Graz genießen und gehörte Inhalte besprechen. Kul-
tur und Grazer Flair entdecken – ein gelungener Tag, noch 
dazu, wenn für den Erfahrungsaustausch Persönlichkeiten 
wie Mag. Michaela Christiner (Landesvizepräsidentin der 
Steiermark), Mag. Gregor Benesch (stv. Direktor der Kam-
mer der Wirtschaftstreuhänder) sowie Prof. Gerhard Gaedke 
(Vorsitzender des Kontaktkomitees KWT/BMF) gewonnen 
werden konnten. Vor allem die anstehenden Prüfungen, das 
Berufsbild Steuerberater, aber auch die sich verändernde Kli-
entenberatung standen im Vordergrund. Die Möglichkeiten 
zu Fragen und zu diskutieren wurden intensiv genutzt.

Schließlich ist es das Ziel des BerufsanwärterInnen-Tages, 
dass sich die künftigen SteuerberaterInnen austauschen und 
netzwerken. Denn gerade in den ersten Jahren der Berufs-
laufbahn erweist sich der Aufbau und die Pflege von Kontak-
ten als besonders wertvoll. Diese Pflege von Kontakten – vor 
allem untereinander – nutzten die angehenden Kollegen sehr 
ausführlich, zudem sorgten wir, wie ich glaube, mit einem 
gemütlichen Abendessen für einen angenehmen Ausklang 
des Tages. Kurzweilig, spannend und informativ und viel-
leicht sogar zu kurz war er, der BerufsanwärterInnen-Tag 
2011, aber bald heißt es: BerufsanwärterInnen-Tag 2012. 
Ich freue mich. 

„Come together“ in Graz
BERUFSANWÄRTERINNEN-TAG 2011. Am 14. Oktober 2011 im „grünen Herzen“ der Steiermark 
fand der diesjährige BerufsanwärterInnen-Tag der KWT statt. Einmal im Jahr treffen sich angehende  
SteuerberaterInnen mit KollegInnen aus ganz Österreich. Von Klaus Gaedke
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Gruppenbild aller TeilnehmerInnen

Abendessen 
in einem 
Grazer Innen-
stadtlokal



Firmenpensionen im Familienbetrieb
VORSORGE. Die steuerliche Anerkennung ist von bestimmten Kriterien abhängig. Von Rudolf Simader

W ährend Österreich hinsichtlich der Verbreitung von 
Firmenpensionen im internationalen Vergleich noch 

reichlich Aufholbedarf hat (Ö: ca. 20% der Beschäftigten; EU-
Durchschnitt 51% der Beschäftigten), stellt sich die Situation 
sowohl bei Führungskräften als auch in Familienbetrieben an-
ders dar. Beide Segmente, die sich teilweise überschneiden (z.B. 
Gesellschafter-Geschäftsführer eines Familienbetriebs), weisen 
eine überdurchschnittliche Verbreitung von Firmenpensionen 
auf. Dies ist gerade bei Familienbetrieben sehr gut nachvoll-
ziehbar, können doch hier die zahlreichen Steuervorteile für Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer kombiniert („in Personalunion“) 
genutzt werden. 

Was ist in einem Familienbetrieb besonders zu beachten?
Zuerst geht es darum, das optimale Firmenpensionsmodell – 
abgestimmt auf die Bedürfnisse der Firma bzw. der Familien-
mitglieder – auszuwählen. Vier Durchführungswege stehen hier 
zur Verfügung: Zukunftssicherung, Pensionskasse, betriebliche 
Kollektivversicherung sowie die direkte Leistungszusage. Beson-
ders zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Wahl 
des Modells sowohl auf die jeweilige Rechtsform des Unterneh-
mens als auch auf den potentiellen Begünstigtenkreis in der Fir-
ma abzustimmen ist. So sind etwa drei der oben angeführten 
Durchführungswege nur für Personen mit Arbeitnehmerstatus 
umsetzbar, d.h. für einen Gesellschafter-Geschäftsführer mit 
einer 25%-Beteiligung an einer GmbH sind in der Regel alle 
Durchführungswege möglich, während z.B. bei einer 50%-Be-
teiligung nur das Instrument der direkten Leistungszusage zur 
Verfügung steht. Einzelunternehmer und persönlich haftende 
Gesellschafter von Personengesellschaften können an keinem 
der steuerlich begünstigten Firmenpensionsmodelle teilneh-
men, wohl aber deren Mitarbeiter (z.B. Familienmitglieder). 

Gleichbehandlungsgrundsatz
Einen zentralen Punkt bei der Einrichtung eines Firmenpen-
sionsmodells im Familienbetrieb stellt der arbeitsrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz dar, wonach bei der Auswahl der 
Begünstigten nach objektiven Kriterien vorzugehen ist. So kann 
man etwa bei Pensionskassenmodellen den Kreis der Mitarbeiter 
nach unterschiedlichsten Kriterien definieren: Dienstzeit, Le-
bensalter, Höhe der Bruttobezüge, Qualifikation etc. Auch eine 
Kombination mehrerer Kriterien ist möglich. Zu diesem The-
menkreis sollte jedoch jedenfalls ein Spezialist hinzugezogen wer-
den, insbesondere da bei den unterschiedlichen Durchführungs-

wegen wiederum eigene Spezialregelungen zu beachten sind 
(beispielsweise sind bei der Zukunftssicherung teilweise andere 
Differenzierungskriterien zulässig als bei der Pensionskasse usw.). 

Steuerliche Anerkennung
Nach der Auswahl des optimalen Firmenpensionsmodells und 
der objektiven Festlegung des Teilnehmerkreises gilt es die je-
weiligen Grenzen der steuerlichen Anerkennung der einzelnen 
Durchführungswege zu beachten. Zusätzlich zu diesen Grenzen 
ist die Firmenpension auch auf das sogenannte „Überversor-
gungsverbot“ abzustellen, welches klar durch den Verwaltungs-
gerichtshof festgehalten wurde (d.h. die gesetzliche Pension und 
die Firmenpension dürfen zusammen nicht höher sein als der 
letzte Aktivbezug vor Pensionsantritt). 

Fremdvergleich
Auch auf die Frage des Fremdvergleichs ist gerade in Famili-
enbetrieben erhöhtes Augenmerk zu legen. So etwa ist eine 
Auseinandersetzung mit Themen wie der Angemessenheit der 
Gesamtvergütung, einer etwaigen wirtschaftlichen Aushöhlung 
der Firma oder der Frage, ob die gleiche Firmenpension auch 
Nicht-Gesellschaftern bzw. Nicht-Familienmitgliedern gewährt 
werden würde, zwingend notwendig. Sollte etwa eine Firmen-
pensionsregelung als dem Grunde nach unangemessen angese-
hen werden, erfährt diese keine steuerliche Anerkennung. Bei 
Firmenpensionen, die der Höhe nach als unangemessen angese-
hen werden, kommt es in Folge nur zu einer teilweisen steuer-
lichen Anerkennung. Zu diesem Themengebiet empfiehlt sich 
jedenfalls eine Zusammenarbeit zwischen der Firma, dem 
Steuerberater und dem jeweiligen Produktanbieter, 
um ein auf das Gesamtbild des Unterneh-
mens abgestimmtes Firmenpensionsmodell 
bestmöglich umsetzen zu können.  
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Buchtipp
FIRMENPENSIONEN – praxisnah & übersichtlich

Das Nachschlagewerk für alle gängigen Durchführungswege. 
Gratis-Exemplar jetzt anfordern! sales@vbv.at 
200 Gratis-Exemplare für Steuerberater reserviert. 





FRAGEBOGEN 
SIND SIE GUT BERATEN?

15 FRAGEN ZUM STEUERBERATER VON 

1. Wie oft sehen Sie Ihre/n SteuerberaterIn (Stb)?
  Oft genug. 

2. Was bringt er/sie Ihnen?
  Schlechte Nachrichten in Form von Steuerabgaben, die ich 
  dann letzendlich doch gerne zahle – wir sind ja ein Sozialstaat.

3. Ist sein/ihr Honorar angemessen?
 Absolut – das Geld ist bei meinem Chaos mit den Belegen hart verdient.

4. Wie alt soll/darf Ihr/e SteuerberaterIn sein?
 Volljährig wäre glaub‘ ich ganz gut – oder ein 5-jähriges Genie.

5. Darf ein SteuerberaterIn Sexappeal haben? Oder wirkt ein/e unattraktive/r Stb kompetenter?
 Niemand muss attraktiv sein. Schönheit ist nicht in Zahlen auszudrücken.

6. Soll Ihr/e SteuerberaterIn nur Business-Kleidung tragen?
 Sie darf tragen, was sie will – nackt fände ich übertrieben.

7. Hat Ihr/Ihre SteuerberaterIn genug Zeit für Sie?
 Ich wünschte, ich hätte genug Zeit für sie.

8. Sehen Sie Ihren/Ihre SteuerberaterIn als Buchhalter oder Berater?
 Als Organisationstalent mit Visionen und Disziplin.

9. Vor wem haben Sie mehr Angst: Vor Ihrem Zahnarzt oder vor Ihrem Stb? 
 Steuerberaterin, weil es da keine Schmerzmittel gibt. Die letzte Steuer - 

er klärung hätte ich gern in Vollnarkose unterschrieben.

10. Wie wichtig ist Ihnen die örtliche Nähe zu Ihrem/Ihrer SteuerberaterIn? 
Innerhalb von 2000 km wäre ganz gut.

11. Für wie wichtig halten Sie repräsentative Räumlichkeiten Ihres Steuerberaters?
 Sehr wichtig. Ich sehe gerne, was andere aus meinem Geld machen.

12. Wie oft wechseln Sie Ihre/n SteuerberaterIn? Und warum?
 Bis jetzt erst einmal. Todesfall.

13. Welches Auto soll Ihr/e SteuerberaterIn fahren?
 Ihr eigenes.

14. Über welchen Satz Ihres/Ihrer SteuerberaterIn freuen Sie sich am meisten?
 Der Kaffee kommt gleich.

15. Und welchen Satz wollen Sie gar nicht hören?
 Wir haben leider keine Milch.

DANKE FÜR IHRE BEMÜHUNGEN!

Michael 
Niavarani



Manchmal kommt es anders 
als man denkt. Und so war 

es dann auch. Eigentlich wollte 
ich die Karenzzeit mit meinem 
Sohn verbringen und diese Zeit 
so richtig genießen. Aber es blieb 
beim „eigentlich“. Aufgrund 
der wirtschaftlichen Situation 
Anfang des Jahres 2009 bekam 
meine Mann die Möglichkeit, 
in Karenz zu gehen, und ich ein 
Jobangebot bei einem Steuerbera-
ter. Und schon hatte mich der Ar-
beitsalltag wieder, mit der kleinen 
Ergänzung, dass ich auch Mama 
war. Eine Vollzeitarbeitsstelle be-
kommt auf einmal neue Dimen-
sionen, auch wenn das Arbeiten 
Spaß macht.

Für mich war zudem auch 
klar, dass ich die Steuerberater-
prüfung in Angriff nehmen wer-
de. Und das tat ich dann auch, 
obwohl ich gestehen muss, dass 
ich den Zeitaufwand doch sehr unterschätzt habe. Dass die 
Steuerberatung ein weit gestreutes Wissen von mir verlangt, war 
mir bewusst, aber der Umfang der diversen Fach- und Beispiel-
kurse ist enorm. Ich habe mich zu den ersten Fachkursen ange-
meldet und schon war Organisationstalent gefragt. Wo fahre ich 
wann hin? Hab ich ein Auto? Hat mein Mann Termine? Wann 

bin ich wieder zu Hause bei meinem Kind? Wird mich mein 
Kleiner vermissen? Was werde ich alles in dem Kurs lernen? 
Meinen Gedanken waren sehr gegensätzlich und doch wusste 
ich genau, dass ich es jetzt durchziehen muss. Wenn der Anfang 
erst einmal gemacht ist, gibt es kein Zurück mehr.

Ich habe dann auch schnell festgestellt, dass es überraschend 
viele Berufsanwärter gibt, die bereits eine Familie haben und in 

genau derselben Situation sind 
wie ich. Jeder versucht also so 
gut wie möglich, alles unter ei-
nen Hut zu bekommen. Aber 
schafft man das auch wirk-
lich? Ja, es muss gehen. Un-
sere Tage beginnen als Eltern 
eben ein bisschen anders: mit 
Kinder aufwecken, anziehen, 
frühstücken, Zähne putzen, 
in den Kindergarten bringen, 
und dann erst wechselt man 
in seinen „Zweitjob“ Berufsan-
wärter. Nach der Arbeit nach 
Hause kommen und gemüt-
lich zur Ruhe kommen ist fast 
nicht möglich. Zu Hause wird 
dann eben Abendessen für die 
Familie gemacht, gespielt und 
Sohnemann ins Bett gebracht. 
Eine Zeit, die man sehr zu 
schätzen und genießen weiß. 
Eigentlich ist ja auch noch der 
Haushalt zu machen, aber am  

6. Dezember ist die BWL-Prüfung. Also, schnell etwas aufräu-
men, damit im Wohnzimmer nicht nur Kinderspielsachen he-
rumliegen. Und das war’s dann auch – fast. Ich setzte mich noch 
an meinen Schreibtisch und lerne, denn die Zeit bis zur Prüfung 
ist nicht mehr lange. Ohne Unterstützung von zu Hause wäre 
das alles nicht möglich. Ich bin wirklich in der glücklichen Lage, 
dass mir mein Mann, Omas und Opas in dieser Zeit so einiges 
abnehmen.

Die Belastung ist sehr groß und die Gewissensbisse noch 
viel größer, weil man seine Familie nicht vernachlässigen will, 
es aber nicht anders möglich ist. Gerade in der Zeit der Prü-
fungsvorbereitung ist ein normales Familienleben nicht mög-
lich. Es ist schon fast selbstverständlich für meinen Sohn, dass 
ich am Wochenende lerne und er zu mir sagt: „Mama, ich 
geh jetzt mit lernen.“ Dann sitzt er neben mir am Schreibtisch 
ganz ruhig da und ist froh, dass er bei mir sein darf. Es ist 
nicht einfach, in solchen Situation stark zu sein und sich selber 
immer wieder ins Gewissen zu rufen, dass es ja nur mehr ein 
Monat ist, bis die Prüfung vorbei ist. Aber es ist eben nicht nur 
diese eine Prüfung. 

Der Weg zum Steuerberater 
BERUFSANWÄRTER. Ein Spagat zwischen Beruf und Familie.

Ein Erfahrungsbericht von Julia Löffelmann
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Löffelmann ist 
Berufsan wärterin
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Die Belastung ist groß und die Gewissensbisse sind noch 
größer, weil man die Familie nicht vernachlässigen will, es 
aber anders nicht möglich ist. In der Zeit der Prüfungsvor-
bereitung ist ein normales Familienleben nicht möglich.
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Seit dem Vereinsgesetz 2002 unterliegen Vereine unter be-
stimmten Voraussetzungen einer gesetzlichen Abschlussprü-

fung. Der Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision hat 
sich mit den Besonderheiten einer solchen Prüfung befasst und 
ein Fachgutachten ausgearbeitet, das für nach dem 15.12.2011 
beginnende Geschäftsjahre zur Anwendung kommen soll. 
Das gilt auch für freiwillige Abschlussprüfungen, die nach den  
§§ 269ff UGB erfolgen und mit einem förmlichen Bestäti-
gungsvermerk abschließen.

Auswahl und Bestellung des Abschlussprüfers
Die Wahl des Abschlussprüfers obliegt der Mitgliederversamm-
lung. Ein Aufsichtsorgan gem. § 5 Abs. 4 VerG oder das Lei-
tungsorgan kann notfalls die Bestellung vornehmen, wenn eine 
solche vor dem Termin der nächsten ordentlichen Mitglieder-
versammlung erforderlich ist. Die Befassung einer externen Stel-
le (Gericht, Vereinsbehörde etc.) ist nicht vorgesehen.

Bei Pflichtprüfungen übernimmt der Abschlussprüfer au-
tomatisch auch die Aufgaben der Rechnungsprüfer. Er hat 
daher die Finanzgebarung des Vereins nicht nur im Hinblick 
auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, sondern 
auch hinsichtlich der statutengemäßen Verwendung der Mittel 
zu prüfen. Dabei ist auch auf ungewöhnliche Einnahmen und 
Ausgaben sowie In-sich-Geschäfte besonders einzugehen und 
darüber zu berichten. Bei freiwilligen Prüfungen ist ausdrück-
lich zu vereinbaren, wenn der Abschlussprüfer die Funktion der 
Rechnungsprüfer übernehmen soll, da in diesen Fällen die ge-
setzliche Automatik nicht greift. Um bestellt werden zu können, 
muss der Abschlussprüfer unabhängig und unbefangen sein. Er 
darf keinem Vereinsorgan außer der Mitgliederversammlung 
angehören. Obwohl das VerG nicht auf die Ausschluss- und 
Befangenheitsgründe des UGB verweist, werden diese zur Aus-
legung der unbestimmten Gesetzesbegriffe „unabhängig“ und 
„unbefangen“ heranzuziehen sein. Weiters sind natürlich die 
Unabhängigkeitsbestimmungen des WTBG und der WT-ARL 
zu beachten. Bei gesetzlichen Pflichtprüfungen ist darüber hi-
naus eine Bescheinigung gem. § 15 A-QSG erforderlich.

Prüfungsvertrag und Verantwortlichkeit, Referenzobjekt
Mit dem Leitungsorgan ist jedenfalls ein schriftlicher Prüfungs-
vertrag abzuschließen. Da das VerG auf § 275 UGB verweist, 
kommt es bei Pflichtprüfungen zu einer gesetzlichen Haftungs-
beschränkung. Die Größenmerkmale des § 221 UGB sind 
dabei für die Berechnung der Haftungsgrenzen maßgeblich, 

obwohl sie sonst für Vereine nicht gelten. Die Haftung kann 
daher bis zu EUR 12 Mio. betragen und erfordert nach § 88 
Abs. 1 WTBG eine entsprechend hohe Versicherungsdeckung. 
Da das Haftungsprivileg des § 275 UGB bei freiwilligen Prü-
fungen nicht wirkt, ist in diesem Fall eine Haftungsbegrenzung 
im Prüfungsvertrag zu vereinbaren. Für Vereine, die keiner qua-
lifizierten Rechnungslegung gem. § 22 VerG unterliegen, exi-
stieren keine verbindlichen Rechnungslegungsvorschriften. Im 
Prüfungsvertrag muss daher das „Referenzobjekt“, also das Re-
gelwerk der Rechnungslegung, definiert werden, nach dem der 
Rechnungsabschluss aufzustellen und zu prüfen ist. Das wird 
insbesondere dann zutreffen, wenn im Zuge einer Prüfung zur 
Bestätigung des Vorliegens der Voraussetzungen nach den Be-
stimmungen des § 4a EStG (Spendenbegünstigung) eine den 
Anforderungen der §§ 268 ff UGB entsprechende Prüfung 
geboten ist. Weitere Besonderheiten solcher §-4a-Prüfungen 
werden genauso in einer eigenen Stellungnahme des Fachse-
nats zu finden sein wie Spezialfragen im Zusammenhang mit 
Prüfungen zur Vergabe des Spendengütesiegels.

Vereine mit Sonderrechnungskreisen gem. § 22 Abs. 3 VerG
Sonderrechnungskreise liegen vor, wenn und soweit öffent-
liche Subventionsgeber zu einer gleichwertigen Prüfung des 
Vereins verpflichtet sind. Der Sonderrechnungskreis bleibt 
für die Größenmerkmale des Vereins außer Betracht, was 
sich auf die Prüfpflicht selbst und auf die Haftung auswirken 
kann. Darüber hinaus ist ein Sonderrechnungskreis von der 
Prüfung durch den Abschlussprüfer ausgenommen. Zur Ver-
meidung von Meinungsverschiedenheiten sollte in so einem 
Fall der Prüfungsvertrag besonders auf den Umfang der Prü-
fungs- und Berichtspflichten des Abschlussprüfers und die 
Auskunftspflichten des Leitungsorgans eingehen.

Vollständigkeitserklärung, Berichterstattung
Die Muster für Vollständigkeitserklärungen bei der Prüfung von 
Vereinen wurden ebenfalls überarbeitet. Außerdem sollen in 
Kürze vom IWP Musterprüfungsberichte zur Verfügung gestellt 
werden. 

ZUM AUTOR
Mag. Herbert 
Houf ist stv. 
Berufsgruppenob-
mann der Wirt-
schaftsprüfer und 
Qualitätsprüfer 
nach dem A-QSG
herbert.houf@houf.at

Die Prüfung von Vereinen
WIRTSCHAFTSPRÜFER. Ein weiteres Fachgutachten steht kurz 

vor der Fertigstellung. Von Herbert Houf

Im Prüfungsvertrag muss das Referenzobjekt, also das Regel-
werk der Rechnungslegung definiert werden, nach dem der 
Rechnungsabschluss aufzustellen und zu prüfen ist. 
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Nach ständiger Judikatur des VfGh kann eine gesetzliche  
Bestimmung verfassungswidrig sein, wenn zum Verständ-

nis „außerordentliche methodische Fähigkeiten“ und eine „ge-
wisse Lust zum Lösen von Denksport-Aufgaben“ erforderlich 
sind bzw. wenn man zur Sinnermittlung „subtile verfassungs-
rechtliche Kenntnisse, qualifizierte juristische Befähigung und 
Erfahrung sowie geradezu archivarischen Fleiß“. Ähnliches 
dürfte auch auf die Inkrafttretens- und Übergangsbestim-
mungen der mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011) 
geschaffenen neuen Wertpapierbesteuerung (Besteuerung der 
Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalver-
mögen und der Einkünfte aus Derivaten) zutreffen: Versucht 
man, in den diesbezüglichen, im Wesentlichen in §124b  
Z 184 und 185 EStG enthaltenen und 
fast eine BGBl.-Druckseite umfassenden 
Gesetzestext einzudringen, so ruft dieses 
Unterfangen fast unvermeidbar den Ge-
danken an eine neue steuerliche Denk-
sportaufgabe hervor. Anschaulich lässt 
sich der Denksportaufgabencharakter 
etwa an den Übergangsregelungen zu 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften iSd § 31 EStG darstellen. 
Eine Beteiligung iSd § 31 EStG liegt vor, wenn der Veräußerer in-
nerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung zu irgendeinem 
Zeitpunkt mit mind. 1% beteiligt gewesen ist. Darüber hinaus 
gelten auch Beteiligungen von weniger als 1% in bestimmten 
Umgründungsfällen innerhalb einer Frist von 10 Jahren als nach  
§ 31 EStG steuerhängig. Veräußerungsgewinne aus Betei-
ligungen iSd § 31 EStG unterliegen nach der Rechtslage vor 
dem BBG 2011 einer Besteuerung mit dem halben Einkom-
mensteuersatz gem. § 37 Abs. 4 EStG. Durch die Einbezie-
hung sämtlicher realisierter Kursgewinne aus allen Arten von 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in eine einheitliche Be-
steuerung mit einem Fixsteuersatz von 25% ist die bisher in  
§ 31 EStG enthaltene Sonderregelung für die Steuerpflicht von 
qualifizierten Beteiligungen hinfällig. Dementsprechend ordnet 
§ 124b Z 185 lit. b EStG auch an, dass § 31 EStG letztmalig 
für Veräußerungen vor dem 1. 4. 2012 anzuwenden ist. Richtig 
kompliziert wird es erst, wenn man die möglichen Fallkons-
tellationen der Übergangsregelungen in § 124b Z 184 EStG 
durchexerziert, welche mit der Verschiebung der neuen Wert-
papierbesteuerung vom 1.10.2011 auf den 1.4.2012 durch das 
AbgÄG 2011 geändert wurden. Demnach sind folgende zu be-
achten:

1. Anschaffung der Beteiligung nach dem 31.12.2010 
(Neu-Beteiligung)
a) Veräußerung nach dem 31.3.2012: Es besteht gem. neuer 
Rechtslage laut BBG 2011 immer Steuerpflicht mit Fixsteuersatz 
von 25% (unabh. von Behaltefrist und Beteiligungsumfang).
b) Veräußerung vor dem 1.4.2012 (beachte Übergangsregelung 
§124b Z 184 EStG – Verlängerung der Spekulationsfrist für nach 
dem 31.12.2010 und vor dem 1.4.2011 entgeltlich erworbene An-
teile bis 31.3.2012): Es liegt ein Spekulationsgeschäft iSd §30 
mit Besteuerung zum ESt-Tarif vor (möglicherweise ist der Ge-
winn aus dem Spekulationsgeschäft nur mit dem halbem ESt-
Satz gem. §37 Abs. 4 EStG zu versteuern, weil laut §124b Z 
184 EStG idF AbgÄG 2011 „§30 und §37 … letztmalig auf vor 

dem 1.4.2012 verwirklichte Besteuerungs-
tatbestände anzuwenden“ sind?).

2. Anschaffung der Beteiligung vor 
dem 1.1.2011 (Alt-Beteiligung) 
a) Veräußerung vor dem 1.4.2012:

 Bei Veräußerung einer Alt-Beteiligung 
iSd §31 EStG innerhalb von 12 Monaten 

liegt ein Spekulationsgeschäft iSd §30 EStG mit Besteuerung 
zum vollem ESt-Tarif vor.

 Bei Veräußerung einer Alt-Beteiligung iSd § 31 EStG nach 
einem Jahr, aber vor Ablauf der 5- bzw. 10-jährigen Steu-
erhängigkeitsfrist besteht Steuerpflicht gem. § 31 EStG mit 
dem halben Einkommensteuersatz gem § 37 Abs. 4 EStG. 

 Ist die Beteiligung im Veräußerungszeitpunkt bereits kleiner 
als 1% und ist auch die 5- bzw. 10-jährige Steuerhängigkeits-
frist bereits abgelaufen, ist die Veräußerung steuerfrei.

b) Veräußerung nach dem 31.3.2012: 
 Beteiligung erfüllt am 31.3.2012 die Voraussetzungen des 
§ 31, ist aber kleiner als 1%: Besteuerung des Veräußerungs-
gewinnes nach neuer Rechtslage mit 25% Fixsteuersatz, 
wenn Veräußerung innerhalb der 5- bzw. 10-jährigen Steuer-
hängigkeitsfrist. Wird die Beteiligung nach Ablauf der Steuer-
hängigkeitsfrist veräußert, ist die Veräußerung steuerfrei.

 Beteiligung erfüllt am 31.3.2012 die Voraussetzungen des 
§31, weil sie größer oder gleich 1% ist: Immer Steuer-
pflicht nach neuer Rechtslage mit 25% Fixsteuersatz (in 
diesem Fall keine Steuerabzugspflicht, auch wenn sich die 
Beteiligung – z.B. im Falle von Aktien – in einem Bankde-
pot befindet!).

Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht?! 

ZUM AUTOR
Karl E. Bruckner 
ist Vorsitzender 
des Fachsenats 
für Steuerrecht
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Neue Denksportaufgabe 
KARL E. BRUCKNER über die Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen 

der mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011) geschaffenen neuen 
Wertpapierbesteuerung.

Richtig kompliziert wird es 
erst, wenn man die mög-
lichen Fallkonstellationen 

der Übergangsregelungen 
durchexerziert.
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Besser essen im Büro
ERNÄHRUNGSTIPPS. Mit einer bewussteren und bedarfsgerechteren 

Ernährung können Sie Ihr persönliches Wohlbefinden im Alltag erheblich verbessern.
Von Mia Eidlhuber 

Fit zu sein ist nicht nur gesund, es ist auch ein Trend. Ein 
Trend, dem viele gerne nachkommen, weil es zu mehr 

Wohlbefinden in unserem Alltag führt. Wir gehen ins Fitness-
Studio, ziehen uns zweimal wöchentlich die Laufschuhe an oder 
rollen unsere Yogamatte aus, um uns körperlich in Bewegung 
und fit zu halten, und damit auch geistig. Vieles, was gut und 
gesund ist, haben wir in unseren Alltag integriert und alte, 
schlechte Gewohnheiten über Bord geworfen. Wir haben das 
Rauchen eingestellt oder zumindest stark eingeschränkt und 
zuhause unsere Ernährung schon grundlegend umgestellt, nur 
wenn der Stress in unserem Büroalltag zuschlägt, werfen wir 
alle guten Vorsätze über Bord und verfallen in alte, schlechte 
Gewohnheiten: Dann wird in aller Eile zwischen Tür und 
Angel gegessen, schnell eine Wurstsemmel aus dem Supermarkt, 

ballaststoffarmes Junk Food 
am Computer oder ein nicht 
eben leichtes Tagesmenü 

beim Wirt ums Eck. Niemand 
darf sich wundern, wenn 
sich dann am Nachmittag 

Müdigkeit breit macht und die 
Leistungskurve bedrohlich abfällt, 
denn Ihr Blut wird gerade vom 

Hirn in den Magen gelenkt, weil 
es dort dringend gebraucht wird, 
zur Verdauung der schweren Kost. 

Um das zu vermeiden, gibt es einige 

Tipps, wie Sie auch im stressigen Büroalltag gute Gewohnheiten 
etablieren können: 

 Wer morgens hungert, wird dick. Ein gesundes, 
nahrhaftes Frühstück schützt vor Naschereien und dem 
Gang zum Zuckerbäcker. Wer frühmorgens noch nichts 
hinunterbekommt, kann sich das Frühstück auch in einer 
Jausenbox ins Büro mitnehmen, zumindest die Müsli-
Obstmischung, und dort mit einem fettarmen (Schafmilch-)
Yoghurt mischen.  

 Computerarbeit wird hauptsächlich sitzend verbracht. Um 
Bewegungsmangel und möglicher Verstopfung vorzubeugen, 
ist ballaststoffreiche Nahrung für Büromenschen 
besonders wichtig. Vollkornbrot, Hülsenfrüchte (Erbsen, 
Bohnen, Linsen, Kichererbsen etc.) und Gemüse lassen in 
Kombination mit genügend Flüssigkeit Darmträgheit erst 
gar nicht aufkommen. Und: Diese Lebensmittel haben 
einen hohen Sättigungsgrad, heißt: Sie machen weniger 
Heißhunger auf Süßes. Alles, was fettig, sahnig oder 
zuckerhältig ist, führt unweigerlich in ein Nachmittagstief.

 Also essen Sie sich bitte an Ihrem Hauptgang satt – und 
verzichten Sie auf den Nachtisch. Wollen Sie gar nicht auf 
Süßes verzichten, greifen Sie zu dunkler Schokolade oder 
Vollkornkeksen! 

 Nehmen Sie sich Zeit zum Essen! Essen Sie langsam! Essen 
Sie warme, gesunde Mahlzeiten! 

 Der unentwegte Gang zum Kaffeeautomaten ist nicht die 
beste Lösung gegen Leistungsabfall! 

 Essen Sie zwischendurch viel frisches Obst. Vielleicht 
koordinieren Sie mit Kollegen eine Bio-Obstkiste, die ins 
Büro geliefert wird, so sind Sie rund ums Jahr mit saisonalen 
Früchten versorgt. 

 Wer noch immer mit Müdigkeit kämpft, sollte bedenken, 
dass nicht nur frisches Essen für den Organismus zuträglich 
ist, sondern auch frische Luft. Wer sich etwa mittags nicht 
nach draußen in an die frische Luft begibt: Lüften Sie 
regelmäßig Ihre Büroräumlichkeiten und sorgen Sie so für 
Sauerstoffzufuhr! 

 Wenn Sie viel am Computer arbeiten, werden Ihre Augen 
extrem beansprucht. Vitamin A unterstützt Ihre Sehkraft, 
und das ist in Karotten, Grünkohl, Fenchel, aber auch in 
Eigelb und Fischölen enthalten.  

 Und wenn Ihre Bewegung im Büro zu kurz kommt: 
Entlasten Sie die Umwelt und fahren Sie mit dem Fahrrad 
zur Arbeit!  

ZUR AUTORIN
Mag. Mia Eidlhu-
ber ist Redakteu-
rin im Standard 
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ÖGWT-Zeitschrift 
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Und nur wer seine Gewohnheiten kennt, kann sie verändern. Hinter-
fragen Sie Ihr Essverhalten im Büroalltag und stellen sich sich ein paar 
Fragen:  Welche Pausen stehen mir zur Verfügung?  Gibt es eine Küche, in 
der ich Mitgebrachtes kühlen kann?  Gibt es eine Obstkiste im Büro?  Was 
nehme ich alles zu mir im Laufe eines Arbeitstages?  Was könnte ich austau-
schen?  Wieviel Kaffee trinke ich?  Trinke ich genug Flüssigkeit? 
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12. Ergänzungslieferung wird die 
MSA EStG teilweise neu überarbeitet 
und werden die umfangreichen Geset-
zesnovellen des letzten Jahres berück-
sichtigt, u.a.: Betrugsbekämpfungs-
gesetz 2010 – BBKG 2010 (BGBl I 
2010/105); Budgetbegleitgesetz 2011 
–  BBG 2011 (BGBl I 2010/111) 

Wiesner/Grabner/Wanke, EStG. 
Manz Verlag. Dezember 2011.  
Loseblattwerk in 3 Mappen inkl.  
11. Grund- und 12. Ergänzungs-
lieferung. Ca. EUR 348,–. Bei  
Ab nahmeverpflichtung für mind.  
1 Erg.-Lfg. ca. EUR 228,–.  
ISBN 978-3-214-03723-9. 

UGB Band II – 
§§ 189–283
�  Wiener Kommentar zum UGB 
 
Die Neuauflage des renommierten 
Straube-Kommentars wird mit dem 
Band II um die so wesentlichen 
Bestimmungen der Rechnungslegung 
erweitert: Von der Buchführung und 
Inventur über den Jahresabschluss zur 
Gewinn- und Verlustrechnung – ein 
umfassender Kommentar mit Tiefgang!

 Mit Lehrmeinungen, Stellung-
nahmen, konstruktiver Kritik und 
Praxiserfahrung. 

 Alle Novellen wie z.B. Handels-
rechts-Änderungsgesetz 2005, 
Unternehmensrechts-Änderungsge-
setz 2008, Rechnungslegungsrechts-
Änderungsgesetz 2010. 

 Von und für: Rechtsanwälte, 
Unternehmensjuristen, Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer, Notare, 
Behörden, Universitäten, Justiz. 

 NEU in der 3. Auflage: Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer von 
PwC kommentieren für Sie die 
International Financial Reporting 
Standards (IFRS)! 

Straube, Wiener Kommentar zum Un-
ternehmensgesetzbuch. Manz Verlag 
2011. Faszikelwerk in hochwertigen 
Leinenmappen. Gesamtwerk  
1230 Seiten. Komplettpreis   
EUR 312,–. ISBN 978-3-214-15706-7. 

Künstler und Sportler 
im Steuerrecht  
�  Mit anschaulichen 
Praxisbeispielen 

Künstler und Sportler sind zwei 
Berufsgruppen, die zwar höchst 
unterschiedliche Tätigkeiten ausüben, 
aber auf Grund ihrer Mobilität mit 
kurzzeitigen Auftritten an wechseln-
den Aufenthaltsorten in verschiede-
nen Ländern Gemeinsamkeiten in 
der steuerrechtlichen Behandlung 
aufweisen.  Im vorliegenden Werk 
werden in dritter, aktualisierter Auf-
lage die verschiedenen Formen der 
Erwerbstätigkeit von Künstlern und 
Sportlern aus steuer- und sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicht beurteilt. 
Eingegangen wird sowohl auf aus-
ländische Künstler und Sportler, die 
in Österreich aktiv werden, als auch 
auf inländische Künstler und Sportler 
mit Aktivitäten im Ausland. Dabei 
wird die steuerrechtliche Beurteilung 
von Künstler- und Sportleragenturen 
berücksichtigt. Abgerundet wird die 
steuerrechtliche Darstellung durch 
einen Überblick über die sozialversi-
cherungsrechtlichen Konsequenzen 
für Künstler und Sportler. 

Ehrke-Rabel/Freudhofmeier/Linzner-
Strasser/Gerald Toifl/Petra Vrignaud, 
Künstler und Sportler im nationalen 
und internationalen Steuerrecht. 
3. Auflage. Linde Verlag 2011. Kart. 
EUR 54,–. ISBN 978-3-7073-1378-9. 

Das jährliche A und O  
�  Lohnsteuer 2012
 
Das bewährte Jahrbuch zur Lohn-
steuer von Josef Hofbauer erscheint 
auch heuer wieder pünktlich im 
Dezember – damit die Lohnverrech-
nung im Jahr 2012 im Handum-
drehen gelingt! Alle Themen von 
A bis Z gegliedert und verständlich 
aufbereitet, damit Sie auf schnellstem 
Weg Antworten auf all Ihre Fragen 
finden, mit zahlreichen Beispielen 
aus der Praxis und Erläuterungen, 
übersichtliche Tabellen und Kalku-
lationen zum besseren Verständnis, 
und alles auf neuestem Stand.  Das 
gesamte Jahrbuch inkl. Tabellen steht 
allen Käufern des Jahrbuchs gratis 
auch  online zur Verfügung – damit 
Sie das Werk überall und jederzeit 
nutzen können! Mit dem regelmäßi-
gen Newsletter bleiben Sie auch bei 
unterjährigen Änderungen immer auf 
dem Laufenden! 

Hofbauer, Lohnsteuer 2012. 
Manz Verlag. Dezember 2011. Br. 
Ca. 460 Seiten. EUR 46,–. 
ISBN 978-3-214-08057-0. 

10-Jahres-Jubiläum! 
� Das Einkommensteuergesetz 

Dieses Loseblattwerk ist der einzige 
Kommentar in Österreich, der die 
Rechtsentwicklung des EStG 1988 
(inkl. Durchführungsverordnungen) 
lückenlos für alle Veranlagungsjah-
re darstellt: inklusive regelmäßiger 
Aktualisierung sowie zahlreichen 
instruktiven und anwendungsbezoge-
nen Beispielen, von einem hochkom-
petenten Herausgeber- und Autoren-
team aus dem Finanzbereich. Mit  
der 11. Grundlieferung und der  

BUCHNEUERSCHEINUNGEN UND AKTUELLE FACHLITERATUR FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

�

�

�
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13 Novellen seit der

Voraufl age!
Mit dem AbgÄG und der ValV 2011

MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
tel +43 1 531 61 100  fax +43 1 531 61 455  bestellen@manz.at
Kohlmarkt 16 ∙ 1014 Wien  www.manz.at

9. Auf lage 2011. 702 Seiten.
Geb. EUR 128,– 
ISBN 978-3-214-15630-5
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Gut im Klang
SOUND. Die Mini BoomBox von 
Logitech verbessert den Klang bei der 
Arbeit – am Telefon und auch für allfäl-
ligen Hintergrund-Sound.

Der Zubehör-Spezialist Logitech hat brandneu die 
Mini Boombox auf den Markt gebracht. Sie ist ziem-
lich klein, holt aber die Musik über Bluetooth aus 
dem Handy, aus Tablet-PCs und anderen musikfüh-
renden Tools. Eine spezielle Akustikkammer produ-
ziert den Sound und optimiert die Bässe. Die kleine 
Box kann aber noch mehr. Sie ist auch eine Fern-
sprecheinrichtung für (Bluetooth-fähige) Handys, 
kann aber auch zum Kommunizieren per Internet 
(Skype und Videochat) verwendet werden. Logitechs 
Mini Boombox kostet EUR 79,99. 
 

NEUE PRODUKTE, SERVICES UND TRENDS. VON KARIN POLLACK

Ruhig bei  
der Arbeit
MOBIL. Das Asus ZenBook 
kombiniert eine elegante Hülle 
mit einer starken Fülle. 

Die Designer von Asus inspirieren sich an buddhistischen Lehren, nennen ihren 
ultraleichten Laptop Asus ZenBook und gravieren einen Kreis als Symbol auf die 
Aluminiumoberfläche des Gehäuses. Im Grunde genommen ist dieser schicke 
Computer aber ein perfektes Werkzeug für alle, die viel unterwegs sind. Das 
 ZenBook wiegt gerade mal 1,1 kg und von der Seite betrachtet hat es an seiner 
dünnsten Stelle vorne drei Millimeter, hinten 17 Millimeter. Das beeinträchtigt die 
Rechenleistung allerdings keineswegs. Ein IntelCore-Prozessor treibt das Gerät an, 
wobei es durch spezielle Energiespartechnologien vergleichsweise lange ohne Steck-
dose auskommt. Ein weiteres Highlight: integrierte Boxen von Bang & Olufsen 
machen Surround Sound. Das Asus ZenBook kommt mit Tasche und kostet je 
nach Ausstattung EUR 999,– bzw. 1.299,–. 

Stark in Kaffee
PAUSE. DeLonghi bringt mit Lattissima Kaffee plus Milch 
in jeder Mischungsvariante ins Office.

Ganz früher mal hieß es „Caffè macchiato“ und den gab es eigentlich nur in Italien, 
gleich ab der Grenze an jeder Autoraststätte in wunderbarster Qualität. Den mochten 
auch die Deutschen, nur war diese Art der Filterkaffee-gewohnten 
Nation auf die Dauer zu stark. Latte macchiato war die Lösung: 
Jetzt kann sich jeder seine Wunschmischung mit dieser Spezial-
maschine von DeLonghi selbst im Büro brauen. Sie kombiniert 
Nespresso-Kaffee mit einem ausgeklügelten Milchschaum-
system. Praktisch: die Reinigungstaste, die das Ganze auch 
sauber hält. Lattissima gibt es in den Farben Weiß, Rot, 
Mitternachtsblau um EUR 279,99; in Silber kostet die 
Maschine EUR 299,99. 

Warm im Winter
BASIS. Dysons Heizlüfter AM04 macht 
jede Kälte sehr schnell um vieles milder. 

Für die Verfrorenen unter uns ist der Winter noch ein-
mal härter. Aber überall da, wo es Strom gibt, könnte 
ein  Dysons Air Multiplier ein Stück weit für Sicherheit 
sorgen. Er sieht nicht nur sehr „spacig“ aus, er heizt auch 
richtig schnell ein. Seine leistungsstarke Ventilatorfunk-
tion bringen die warme Luft auch in die letzten Ecken, 
er arbeitet vollständig geruchsfrei und kann mit Fernbedienung nach Bedarf an- und 
ausgeschalten werden. Über einen Thermostat wird die Raumluft konstant auf der 
gewünschten Temperatur gehalten. Den Strahler AM04 gibt es in Weiß/Silber oder 
in Anthrazit/Blau. Dyson AM04 kostet EUR 349,–. www.dyson.at

Bequem in 
der Leitung
FESTNETZ. Philips 
stellt BeNear 6000 
vor, ein Schnurlostele-
fon mit besonderen Fähigkeiten. 

Da liegen sie dann in Reih und Glied zuhause: 
Diensthandys, Privathandys, das Handy der Kin-
der – und einer sucht immer das Aufladegerät. Für 
alle, die trotz Mobilität aber noch Wert auf ein 
Festnetz legen, hat Philips seine Schurlostelefone 
auf Basis von DECT-Technologie auf Vordermann 
gebracht. Bis zu zwei Handys lassen sich über eine 
speziell entwickelte Technologie aufs Schnurloste-
lefon umleiten. Besonders praktisch: Die Telefon-
nummern aus dem Handy werden vom Festnetzte-
lefon übernommen und sämtliche Nummern sind 
parat. Auch akustisch hat sich Philips bemüht 
und angenehmen Sound in die Schnurlostelefone 
integriert. Erst nach 22 Stunden muss das Telefon 
zurück in die Ladestation. Die Philips Schnurlo-
stelefone sind in unterschiedlichen Ausstattungen 
ab EUR 44,99 erhältlich.
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AKTUELLE VERANSTALTUNGEN DER ÖGWTAKTUELLE VERANSTALTUNGEN DER ÖGWT

17. JÄNNER I WIEN I 9.00 – 17.00    
PERSONALTAGUNG 2012 
ÖGWT-PERSONALTAGUNG  
Lohnsteuer, Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Spezialprobleme aktuell und praxisnah
Referenten: StB Ing. Mag. Ernst Patka, ADir. RR Mag. Josef Hofbauer, Mag. Friedrich Schrenk,  
StB Dr. Stefan Steiger | Ort: 1150 Wien, Renaissance Hotel, Linke Wienzeile, Ullmannstr. 71
Organisation: Mag. Sabine Kosterski, Tel. 0664/12 77 955 | Details und Anmeldung unter www.oegwt.at

1. – 2. MÄRZ I PICHLARN    
MITUNTERNEHMERSCHAFTEN
ÖGWT-INTENSIVSEMINAR
Spezial- und Zweifelsfragen zu Mitunternehmerschaften
Referenten: WP/StB Mag. Michaela Christiner, StB ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Kanduth-Kristen, 
LL.M., StB ao. Univ.-Prof. MMag. Dr. Klaus Hirschler und StB Dr. Stefan Steiger | Ort: Schloss Pichlarn, 
Zur Linde 1, 8952 Pichlarn | Informationen: Mag. Sabine Kosterski, Tel. 0664/12 77 955, www.oegwt.at

28. UND 29. MÄRZ I WIEN 8.30 – 16.15    
SEMINAR OBERLAA –  
BILANZEN UND STEUERERKLÄRUNGEN 2011, BERATUNG 2012
ÖGWT-SEMINAR OBERLAA 
Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter |Referenten: WP/StB Prof. Dr. Günther Hackl, WP/StB Mag. Gabriele 
Hackl, WP/StB Mag. Waltraud Mäder-Jaksch, StB Dr. Eberhard Wobisch, StB Mag. Hanno Wobisch |Ort: 
Austria Center Vienna, Bruno Kreisky-Platz 1, 1220 Wien | Das Programm ist an beiden Tagen ident. 
Kommen Sie gerne wahlweise an einem der beiden Tage. Informationen unter www.seminaroberlaa.at

NACHFOLGETERMINE NACH DEM MUSTER DES SEMINARS OBERLAA:  
29. MÄRZ I LINZ I 8.30 – 16.15 | ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG OBERÖSTERREICH
Referenten: WP/StB Dr. Gerd-Dieter Mirtl, WP/StB Dkfm. Dr. Ulf Dieter Pribyl, WP/StB MMag. Dr.  
Verena Trenkwalder, LL.M., WP/StB Mag. Johann Matthias Wiedlroither | Ort: Design Center Linz,  
Europaplatz 1, 4020 Linz | Details: Dr. Verena Trenkwalder, Info Anita Kremminger, Tel. 0732/6938-2306
Einladung finden Sie demnächst unter www.oegwt.at. Es ist keine Anmeldung erforderlich!

29. MÄRZ I PÖRTSCHACH I 09.00 – 17.00 | ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG KÄRNTEN
Referenten: StB Mag. Peter Katschnig, StB ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Kanduth-Kristen,  
StB Mag. Dr. Herbert Matschek, StB Mag. Armin Glatzhofer, WP/StB Mag. Michael Singer
Ort: Kongreßcenter Pörtschach, Hauptstraße 203, 9210 Pörtschach | Details bei Mag. Peter Katschnig, 
Tel. 0463/51 27 88 | Einladung finden Sie demnächst auf www.oegwt.at

29. MÄRZ I SALZBURG I 8.30 – 16.15 | ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG SALZBURG
Referenten: StB Mag. Johannes Eisl, HR Mag. Gerhard Kollmann, StB Mag. Kurt Lassacher,  
WP/StB Dr. Johannes Pira | Ort: Congreßcenter, Auerspergstraße 2, 5020 Salzburg | Details bei  
Dr. Johannes Pira, Tel. 0662/630036-0 | Die Einladung finden Sie demnächst unter www.oegwt.at. 
Es ist keine Anmeldung erforderlich.

29. MÄRZ I GRAZ I 9.00 – 17.00 | ÖGWT-MITARBEITERSCHULUNG STEIERMARK 
Referenten: WP/StB MMag. Dr. Christoph Denk, StB Brigitte Balber-Peklar, WP/StB Mag. Michaela  
Christiner, StB Dr. Stefan Steiger, WP/StB Dr. Karl Wascher | Ort: Messecenter-Stadthalle OG, Tagungs-
zentrum Süd, Messeplatz 1, 8010 Graz | Details bei Dr. Eva Haase, Tel. 0316/47 80-100
Einladung finden Sie demnächst auf www.oegwt.at

12. APRIL 2012 | INNSBRUCK | 9.00-17.00 | ÖGWT-BILANZIERUNGSSEMINAR TIROL 
Referenten: MMag. Dr. Klaus Hilber, Dr. Helmut Schuchter, Mag. Richard Rubatscher, Mag. Josef Sporer
Ort: 5020 Innsbruck, Congreßcenter | Organisation: Mag. Josef Sporer, Tel. 0512/52010-0

12. APRIL 2012 I WIEN | 9.00 – 16.30   
SEMINAR OBERLAA SPECIAL
ALLE WICHTIGEN NEUERUNGEN DES STEUERRECHTS FÜR DIE BERATUNGSPRAXIS
Ort: 1010 Wien, Kongresszentrum Hofburg
Organisation: Mag. Michaela Kern, Tel. 01/7139477, m.kern@seminaroberlaa.at



WIR SCHAUEN AUF SIE: 
 mit qualitativ hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen für Ihre Weiterbildung
 mit Arbeitsbehelfen für die tägliche Kanzleiarbeit
 mit praxisnahen Schulungen für Ihre Mitarbeiter 
 mit einem Netzwerk für Ihren fachlichen Austausch
 mit vielen Preisvorteilen bei unseren Angeboten
 mit einer starken Vertretung in der Kammer für Ihre Interessen. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrem Mitgliedsbeitrag. Zur Mitgliedschaft erhalten 
unsere Mitglieder ihre persönliche Servicecard, mit der sie Ermäßigungen bei fast allen unseren 
Veranstaltungen, zusätzliche Serviceprodukte, wie das ÖGWT-Gesetzbuch Steuergesetze, 
die ÖGWT-Bilanzierungscheckliste und Vorteile bei unseren Kooperationspartnern genießen.
Alle Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder können unserem Verein beitreten. 

Der Jahresbeitrag beträgt für WT EUR 90,– für BiBu/SBH EUR 60,–, für BA EUR 0 für die ersten 
drei Jahre nach KWT-Anmeldung oder EUR 30,–, für Pensionisten EUR 30,– und für Kapital-
gesellschaften EUR 360,– (wobei hier bis zu 5 Berufsangehörige die Vorteile der Mitgliedschaft 
in Anspruch nehmen können).

ÖGWT-ANMELDUNG 
PER FAX AN 01/315 45 45-33, PER POST ODER ÜBER DIE HOMEPAGE 
UNTER WWW.OEGWT.AT – RUBRIK MITGLIED

 JA, ich trete der Österreichischen Gesellschaft der Wirtschaftstreuhänder bei und erhalte meine 
 persönliche ÖGWT-Servicecard, mein kostenloses ÖGWT-Gesetzbuch Steuergesetze und die aktuelle Bilanzierungscheckliste.

Name          
    
Mitgliedschaftsform:   natürliche Person    Juristische Person   

Adresse          
   
Tel.-Nr. Fax-Nr.   E-Mail 
   
Datum  Unterschrift      

  Vertragsbedingungen: Die Mitgliedschaft kann schriftlich jederzeit gekündigt werden. 

WIR VERBINDEN – 
MENSCHEN UND WISSEN. 
IHRE ÖGWT – IHR SERVICENETZWERK!

DIE ÖGWT-MITGLIEDSCHAFT 
RECHNET SICH SEHR SCHNELL!

eren



Wohnimmobilien gelten als krisensicheres Investment – egal, ob als Wer-
terhalt, zur Vorsorge oder für die Pension. Kalkulierbare Einnahmen mit 
gleichzeitiger Schaffung bleibender Werte, ergänzt durch grundbücher-
liche Sicherheit, beschleunigte Abschreibungen (15tel AfA) und Förder-
mittel des Landes Wien – wie etwa bei der Sanierung von Wiener Grün-
derzeithäusern – überzeugen private wie auch institutionelle Anleger.

Als Spezialist für Althaussanierungen und den Neubau von Wohnim-
mobilien als Geldanlage hat die Premium Immobilien AG bis dato 150 
Zinshäuser mit 4.400 Wohnungen und einer Fläche von 290.000 m2 

fertig gestellt. 15 neue Projekte pro Jahr und ein Gesamtanlagevolu-
men von EUR 800 Mio. bestätigen das Vertrauen und die Zufriedenheit 
unserer Kunden.

www.premium.co.at

„WOHNEN ALS
GELDANLAGE“:
PREMIUM, DER
SPEZIALIST
SEIT ÜBER
15 JAHREN. 

„Wohnen als Geldanlage“
für Sie und Ihre Klienten:
Wir beraten Sie gerne unverbind-

lich! Über eine Email oder einen An-

ruf freut sich Ihr Ansprechpartner:

Mag. Andreas Zenz

a.zenz@premium.co.at

01 / 545 40 70 – 61
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